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Auf dem Wege 
der Erneuerung

Außerordentlicher dritter Kongreß 
der Volksdeputierten der UdSSR

Der Erste Stellvertreter des 
Vorsitzenden des Obersten So
wjets der UdSSR, A. I. Lukjanow, 
hat am Montag auf der Vormit
tagssitzung des außerordentlichen 
Kongresses der Volksdeputier
ten der UdSSR zum ersten 
Punkt der Tagesordnung — Ab
änderungen und Ergänzungen der 
UdSSR-Verfassung und Einrich
tung des Präsidentenamtes Im 
Lande referiert.

A. I. Lukjanow sagte unter an
derem. daß die Einrichtung des 
Präsidentenamtes als „Mittel zur 

• entschiedenen Hebung der Effek
tivität des gesamten Machtmecha
nismus, der Stabilität. Gesetzlich
keit und der Rechtsordnung im 
Lande“ unter Verhältnissen bei
zutragen hat. da die Funktionen 
der Leitung der Gesellschaft von 
der KPdSU an die Strukturen 
des staatlichen Mechanismus 
übergehen.

A. 1. Lukjanow’ sagte weiter: 
„Der Präsident der UdSSR hat 
durch seine ganze praktische Ar- 

t Bedingungen zur Entwlck- 
. .iig gegenseitiger Verständigung 
und eines sozialen Dialogs zwi
schen verschiedenen gesellschafts
politischen Bewegungen zu schaf
fen. Bürgerfrieden und zwischen- 
nationale Eintracht zu stiften so
wie als Organisator und Koordi
nator von Aktivitäten unter au
ßerordentlichen Umständen zu 
wirken, der über die höchsten 
Vollmachten verfügt“.

Der Erste Stellvertreter des 
Vorsitzenden des Obersten So
wjets der UdSSR erklärte, daß 
keinerlei Grund zu der Annahme 
besteht, wonach die Einrichtung 
des Präsidentenamtes zur Herstel
lung eines Regimes autoritärer 
persönlicher Macht führen könn
te. Tendenzen dieser Art wird 
ein ganzes System von Garantien 
entgegen wirken. A. I. Lukjanow 
stimmte auch den verbreiteten 
Befürchtungen in bezug auf 
Schmälerung der Rolle der ge- 
/ -gebenden Organe nicht zu, zu 

es angeblich infolge der 
Einrichtung des Präsidentenamtes 
kommen würde. „Das Präsiden
tenamt wird denn auch vor allem 
zu dem Zweck eingerichtet, daß 
die Beschlüsse des Kongresses 
und des Obersten Sowjets der 
UdSSR wirksamer in die Tat um
gesetzt werden können."

Nach den Worten von A. I. 
Lukjanow müssen die Präsiden
tenvollmachten eine positive Rol
le auch bei der Festigung der 
Souveränität der Republiken, 
beim Schutz ihrer territorialen 
Integrität und verfassungsmäßigen 
Rechte spielen. Der Präsident 
wird zu einer Art Schiedsrichter 
in zwischennationalen Streitig
keiten, er wird zur operativen 
Lösung von Konflikten und Mei
nungsverschiedenheiten beitra
gen. A. I. Lukjanow stimmte den 
von einigen Abgeordneten geäu
ßerten Meinung nicht zu, wonach 
die Einrichtung des Präsiden
tenamtes nur nach Erneuerung 
der national-staatlichen Gestal
tung des Landes zweckmäßig ist. 
Gerade der Präsident ist es, der 
als wichtigster Initiator der Er
neuerung des Unionsvertrages 
auftreten wird. Darüber hinaus 
haben seine Vollmachten gesamt
staatlichen Charakter und schmä
lern die Vorrechte der Unionsre
publiken nicht.

A. I. Lukjanow ging ferner auf 
die vorgeschlagenen Veränderun- 
gerf in den Artikeln 6 und 7 ein, 
die das ZK der KPdSU im Rah
men der gesetzgeberischen Inltla; 
tlve eingebracht hat. Ihr Wesen 
besteht darin, daß allen Parteien, 
gesellschaftlichen Organisationen 
und Massenbewegungen gleiche 
Möglichkeiten eingeräumt wer
den, an der Ausarbeitung der Po
litik des Staates und der Leitung 
der staatlichen und gesellschaftli
chen Angelegenheiten aktiv teil
zunehmen.

Eine weitere wichtige Frage, 
von der der Redner sprach, sind 
die Veränderungen der Artikel 
der Verfassung, die die wichtig
sten Elemente des Wirtschafts
systems der UdSSR bestimmen. 
Sie hängen mit den vom sowjeti
schen Parlament vor kurzem an
genommenen Gesetzen über El- 
ëentumsverhältnlsse und über 

rund und Boden zusammen, die 
eine Vielfalt der Eigentumsver
hältnisse verankern.

In der ersten Tageshälfte er
griffen acht Deputierte das Wort. 
Die meisten unterstützten die 
Idee der Schaffung des Präsiden
tenamtes und den Vorschlag, die 
Artikel der Verfassung abzuän
dern, In denen die führende Rolle 
der Kommunistischen Partei ver
ankert ist. Dieser Vorschlag war 
vom ZK der KPdSU unterbreitet 
worden.

Der Vorsitzende des Komitees 
für die Verfassungsaufsloht, S. S. 
Alexejew, der die Diskussion er
öffnete, hat die Notwendigkeit be
gründet. das Präsidentenamt un

verzüglich einzuführen. Er beton
te, daß jetzt im Lande „eine« Pa
ralyse der Macht aufgetreten Ist." 
Nach seinen Worten haben die 
bisherigen politischen Struktu
ren an Kraft verloren, während 
die Staatsorgane diese Kraft noch 
nicht erlangt haben. Unter die
sen Verhältnissen Ist die Präsi
dentschaft die einzige reale Me
thode zur Übertragung der fakti
schen Macht von den Parteistruk
turen an die staatlichen Struktu
ren.

Der Vorsitzende des Obersten 
Sowjets Kasachstans, N. A. Nasar
bajew, sieht in der Präsidial
macht eine Gewähr für die Ein
heit der Föderation, besonders in 
der gegenwärtigen gespannten 
Situation. Sowohl das Zentrum 
als auch die Republiken brauchen 
nach seiner Meinung einen Me
chanismus für die Festigung der 
Ordnung und den Schutz der Pe
restroika, der die Verwirklichung 
der Gesetze sichert.

Auch weitere Deputierte spra
chen sich Im Prinzip für die Ein
führung der Präsidentschaft aus.

Gegner der Einrichtung eines 
Präsidentenamtes in der gegen
wärtigen Etappe Ist die opposi
tionelle überregionale Deputier
tengruppe. Einer ihrer Kovorslt- 
zehden, der Rektor des Moskauer 
Staatlichen Instituts für Geschich
te und Arohlvwesen, J. N. Afa
nasjew, bezeichnete als „äußerst 
groben und schwerwiegenden 
Fehler“ den Vorschlag, gegen
wärtig das Amt des UdSSR-Prä
sidenten einzurichten und den 
ersten Präsidenten auf dem Kon
greß zu wählen. Als Vorbedin
gung für die Einrichtung des 
Präsidentenamtes nannte der 
Deputierte den Abschluß eines 
neuen Unionsventrages zwischen 
den Republiken, die es wünsch
ten, der UdSSR anzugehören, das 
Vorhandensein eines starken 
Parlaments, die Wahl des Präsi
denten durch allgemeine, direkte 
und geheime Abstimmung der 
gesamten Bevölkerung unter 
Verhältnissen eines realen Mehr
parteiensystems, das Verbot für 
den Präsidenten, dieses Amt mit 
einem „Platz in der Parteino
menklatur" zu verbinden. Der 
Redner gab zu verstehen, daß 
es nach Auffassung der überre
gionalen Gruppe gegenwärtig 
darum geht, die außerordentli
chen Machtbefugnisse einer kon
kreten Person, nämlich M. S. 
Gorbatschows, noch weiter zu 
stärken. Er behauptete, daß die 
gegenwärtigen Schwierigkeiten 
nicht auf Fehlen von Machtbefug
nissen, sondern auf das „Fehlen 
von Vertrauen zur Macht" zu
rückzuführen sind. Nach den 
Worten des Redners setzt die ge
genwärtige Führung erneut auf 
Gewalt. Empörung Im Saal riefen 
seine Worte hervor, wonach, „auf 
die kommunistischen Ideen ver
zichtet und der Weg. den das 
Land zurückgelegt hat, als ein 
Weg in die Sackgasse“ bezeich
net werden sollte.

Der Rektor der Mos
kauer Sta a 11 i c h e n 'Tech
nischen Universl t ä t, A. S. 
Jelissejew, unterbreitete eine Rei
he von Abänderungsvorschlägen 
zum Gesetzentwurf, die die Macht 
des Präsidenten wesentlich redu
zieren sollen. Der Deputierte 
stimmte einigen Äußerungen von 
J. Afanasjew zu, betonte Jedoch 
zugleich, zum Zögern gebe es 
keine Zelt. „Wir müssen das Va
kuum auffüllen, das dadurch ent
steht, daß die Parteiorgane keine 
Staatsaufgaben mehr zu lösen ha
ben“, erklärte er.

Der Vorsitzende des Präsidi
ums des Obersten Sowjets der 
RSFSR, V. I. Worotnikow, teilte 
nicht die Befürchtungen, die Ein
führung der Präsidentschaft kön
ne zu „einem Schritt zur Dikta
tur“ werden. Er wies auch andere 
Thesen des Diskussionsbeitrags 
J. Afanasjews ab und schlug Ihm 
sowie all denen, die diese Ansich
ten teilen, vor, „aus der Kommu
nistischen Partei auszutreten und 
eine eigene Organisation zu 
gründen“.

Wie der Deputierte W. A. 
Medwedew, Mitglied des Polit
büros und Sekretär des ZK der 
KPdSU, betonte, gibt es einen 
„überaus engen und tiefen Zu
sammenhang“ zwischen den auf 
der Tagesordnung stehenden Fra
gen der Einführung einer Präsi
dentschaft und der Abänderung 
der Verfassungsartikel, die die 
führende RoHe der KPdSU in 
der Gesellschaft verankern. Ei
nerseits, könnte der Verzicht der 
Partei auf ihre Jetzigen Funktio
nen zu einer Anarchie führen, 
wenn keine starke und wirksame 
Präsidentenmacht geschaff e n 
wird. Andererseits (büßen Jegliche 
Beschlüsse über die Macht des 
Präsidenten Jeden Sinn ein, 
wenn die Passage über die füh
rende Rolle der KPdSU in der 
Verfassung erhalten wird.

„Das gesamte Herangehen an 
die politische Reformierung unse
res Systems basiert darauf, daß 
die Partei in ihrer bisherigen 
Form als ein Kern der Leitungs
struktur und des politischen Sy
stems in einem Rechtsstaat nicht 
existieren darf“, stellte W. A. 
Medwedew fest. „Man kann aber 
auch der Meinung nicht zustim
men, daß die Partei bald über
haupt nichts zu tun haben wird 
und daß sie sich selbst liquidie
ren oder sich auf die Parlaments
tätigkeit in den oberen Etagen 
beschränken soll“. Wie auch je
de politische Partei wird die 
KPdSU dem Volk ein wissen
schaftlich begründetes Programm 
der gesellschaftlichen Entwick
lung vorschlagen, auf die Unter
stützung ihrer strategischen Ziele 
und Aufgaben durch das Volk 
und auf die Wahl ihrer Anhän
ger in die Staatsorgane hinarbei
ten, sagte der Deputierte.

W. A. Medwedew nahm zu den 
in einigen Diskussionsbeiträgen 
geäußerten Aufrufen Stellung, ei
ne „Parteilosigkeit der Präsident
schaft“ zu gewährleisten. Wie er 
sagte, braucht man unter den Jet
zigen Bedingungen, da die 
KPdSU die für sie nicht geeigne
ten Funktionen aufgibt, kaum zu 
befürchten, daß der Präsident 
durch die Parteidisziplin an 
Händen und Füßen gefesselt 
wind. „Letzten Endes ist das ein 
Vorrecht der Partei selbst, wer 
die Partei leiten wird. Ich per
sönlich bin tief davon überzeugt, 
daß eine Verbindung der Rolle 
des Parteiführers und des Po
sten des Staatschefs nicht nur 
zweckmäßig, sondern unter den 
jetzigen Bedingungen einfach not
wendig ist“.

Im Namen einer Mehrheit der 
Deputiertengruppe der Akademie 
der Wissenschaften der UdSSR 
sprach sich Akademiemitglied V. 
I. GoManskl für die Einführung 
des Präsidentenamtes aus und 
schlug vor, M. S. Gorbatschow 
zum ersten Präsidenten der 
UdSSR zu wählen. Der Deputier
te wies die Äußerungen zurück, 
laut denen die Schaffung der 
Präsidentschaft „durch das Stre
ben Gorbatschows nach einer ab
soluten persönlichen Macht" be
dingt Ist. Es wäre absurd zu glau
ben, daß Gorbatschow, der sich 
in den letzten fünf Jahren voll 
und ganz der Zerstörung des ad
ministrativen bürokratischen Sy
stems gewidmet hatte, sich nun 
entschlossen hat, die Macht in ei
ner neuen Form, beim Vorhan
densein des Deputiertenkorps und 
des Obersten Sowjets und dazu 
noch unter den Bedingungen zu 
erobern, da die Übernahme des 
Präsidentenamtes mit der Über
nahme einer überaus schweren 
Last gleichzusetzen ist.

Der namhafte Wirtschaftswis
senschaftler N. P. Schmeljow, der 
als aktiver Verfechter der Markt
wirtschaft bekannt ist, unterstützte 
die Idee der Einführung des für 
die UdSSR neuen Amtes und leg
te eine Art Wirtschaftsprogramm 
für den ersten Präsidenten dar 
Der Komplex der von ihm vorge
schlagenen Maßnahmen läßt das 
Privateigentum, die Lohnarbeit, 
die Förderung der Genossen
schaften und eine aktive Mobili
sierung ausländischer Anleihen 
zu. Er rief auf, keine Angst vor 
den unter der Bevölkerung un
populären Maßnahmen zu haben 
und „ideologische Dogmen" auf
zugeben.

Befürchtungen, die Institution 
der Präsidentschaft könnte die 
Souveränität der Unionsrepubli
ken beeinträchtigen, hat G. G. 
Gumbarldse, Vorsitzender des 
Präsidiums des Obersten Sowjets 
Georgiens, zum Ausdruck ge
bracht. Nach seiner Meinung 
soll bei der Einführung des Prä
sidentenamtes ein effektiver Me
chanismus der kollegialen Kon
trolle geschaffen werden. Eine sol
che Kontrolle soll nicht nur sei
tens des Parlaments, sondern in 
erster Linie seitens des neuen 
Organs, des Föderationsrates, vor
genommen werden, und zwar 
„besonders hinsichtlich der Ein
haltung des Unionsvertrages, der 
als die einzige Rechtsgrundlage 
für die Beziehungen zwischen 
den Unionsrepubliken gelten muß 
und nicht durch die Verfassung 
ersetzt werden darf“.

Der Präsident der Akademie 
der Wissenschaften Aserbal- 
dshans, E. J. Salajew, verwies 
auf die Notwendigkeit, die Funk
tionen der Union der Sozialisti
schen Sowjetrepubliken und der 
Unionsrepubliken parallel zur 
Einführung des Präsidentenamtes 
neu, und zwar klar und deutlich 
festzulegen.

Ander Diskussion am 12. März 
haben rund 20 Deputierte teilge
nommen. Der Kongreß setzt sei
ne Arbeit fort.

(TASS)

Den Wahlen entgegen

Als Deputiertenkandidaten 
nominiert

Der Chefarzt des Elsenbahn- 
krankerthauses Woldemar Bau
meister (Bild links) wunde als 
Volksdeputiertenkandidat der 
Kasachischen SSR aufgestellt.

23 Jahre widmete er der Chi
rurgie, 10 .Jahre davon als Chef
arzt.

Woldemar Baumeister i s t

Ein geschäftiges Treiben
Hochbetrieb herrscht dieser 

Tage in der Reparaturwerkstatt 
des Kolchos „Trudowik“. Der 
Winter Ist nun eben die Zelt für 
die Pflege der Ackerbautechnik, 
zumal der frische Frühlingswind 
immer mehr an die bevorstehen
den Feldarbeiten erinnert. Die 
Mechanisatoren und Reparaturar
beiter sind daher bemüht, ein ho
hes Tempo bei der Wiederher
stellung der Technik zu halten. 
Streift der Blick die Räume der 
Reparaturwerkstatt, so fällt ei
nem gleich das geschäftige Trei
ben auf: Die Technik wird nach

Ein Farmer
Noch vor acht Monaten, gab es 

,1m Sowchos „Akanskl“, Gebiet 
Koktschetaw, keine einzige 
Schweinefarm. Zur Zelt gibt es 
schon zwei davon — eine indivi
duelle und eine Sowchosschwelne- 
farm. Während auf der zweiten 
die Sache erst allmählich in 
Schwung kommt, so hat man auf 
der ersten, wo der Pächter Vik
tor Telwäld wirtschaftet, schon 
200 Ferkel erhalten.

Viktor Telwald wurde im Dorf 
Kuspek, der Zentralsdedlung des 
Sowchos „Akanski", geboren. 
Früher übte er im Betrieb ver
schiedene Berufe aus und dachte 
natürlich nicht an eine eigene

Beschluß des Obersten Sowjets der UdSSR
Über die Inkraftsetzung der Grundlagen der Gesetzgebung 

der Union der SSR und der Unionsrepubliken über den Boden
1. Die Grundlagen der Gesetz

gebung der Union der SSR und 
der Unionsrepubliken über den 
Boden sind ab 15. März 199U 
und der Artikel 12 der Gesetge- 
bung Ist ab 1. Januar 1991 in 
Kraft zu setzen.

2. Bis zur Koordinierung 
der Gesetzgebung der Union der 
SSR und der Unionsrepubliken 
über den Boden mit den Grund
lagen der Union der SSR und 
der Unionsrepubliken über 
den Boden sind die geltenden 
Gesetzgebungsakte der Union der 
SSR und der Unionsrepubliken 
anzu wenden, insofern sie den 
Grundlagen nicht widersprechen.

Die Grundlagen der Gesetzge
bung der Union der SSR und der 
Unionsrepubliken über den Boden 
beziehen sich auf die Rechtsver
hältnisse, die nach dem Inkraft
treten der Grundlagen, d. h. nach 
dem 15. März 1990 entstanden 
sind, mit Ausnahme der Rechts
verhältnisse, die im Artikel 12 
der Grundlagen vorgesehen sind 
und auf die dieser Artikel ab 1. 
Januar 1991 angewendet werden 
wird.

In den bis zum 15. März 1990 
(und in den Rechtsverhältnissen 
über die Bodensteuer und den 
Pachtzins — bis zum 1. Januar 
1991) entstandenen Bodenrechts
verhältnissen werden die Grund
lagen der Gesetzgebung der Uni
on der SSR und der Unionsrepu
bliken über den Boden auch hin
sichtlich Jener Rechte und Ver
pflichtungen angewendet, die 
nach dem Inkrafttreten der 
Grundlagen entstehen werden.

3. Es ist festzulegen, daß:
die Entscheidungen über die 

Zuweisung von Bodenstücken, die 
von den zuständigen Organen im 
Bereich ihrer Kompetenz bis zum 
15. März 1990 angenommen, aber 
zur Zelt des Inkrafttretens der 

Parteimitglied, Träger des Or
dens „Zeichen der Ehre“ und des 
Titels „Bester l.m Gesundheits
wesen der UdSSR“.

Nur etwas weniger als ein 
Jahr dauert die Deputiertentä
tigkeit von Alexandra VUktorow- 
na Dokutschajewa, wissenschaft
liche Mitarbeiterin im Institut für 
Ionosphäre der Akademie der

dem Fließbandverfahren über
holt. Rollt ein Traktor in die Re
paraturwerkstatt, greifen da so
fort die Montageschlosser ein, die 
ihn zu Baugruppen demontieren 
und die Maschinenteile dann zu 
der Waschanlage befördern, wo 
sie vor der Reparatur gründlich 
gereinigt werden.

Kommen die Maschinenteile in 
die Jeweilige Abteilung, so wer
den sie von den erfahrenen Spe
zialisten „auf Herz und Nieren" 
geprüft. In der Motorenabteilung 
bemühen sich darum zum Bei
spiel die fachkundigen Speziali

erweitert seine
Schweinefarm. Auf diesen Ge
danken brachte ihn der Sekretär 
des Sowchospartedkomltees Wol
demar Klaus.

Viktor mußte von Null an be
ginnen. Er kaufte Im Sowchos 
zehn Muttersauen und alle nöti
gen Baustoffe für einen Schwel- 
nestall. Laut Vertrag, den er mit 
der Sowchosleltung für eine Frist 
von fünf Jahren schloß, verpflich
tete er sich, Jährlich nicht weni
ger als 80 Ferkel an die Dorf
einwohner zu verkaufen.

Im Sommer errichtete Viktor 
mit seiner Frau Swetlana und 
seinem Freund Mas hl t Dsaitow ei
nen Schwelnestall. Allmählich

Grundlagen der Gesetzgebung der 
Union der SSR und der Unions
republiken nicht erfüllt wurden, 
gemäß den Bestimmungen der 
Gesetzgebung erfüllt werden müs
sen;

Bürger, die keine Mitarbeiter 
von Agrarbetrieben sind, sowie 
Juristische Personen, die ihnen 
von den Agrarbetrieben bis zum 
15. März 1990 in zeitweilige 
Nutzung gegebenen Bodengrund
stücke haben, ihre Rechte darauf 
bis zur Erledigung von Formali
täten über das Bodenbesitz- oder 
Bodennutzungsrecht behalten.

Die Berechnung der Im Punkt 
9 des Artikels 9 der Grundlagen 
vorgesehenen Frist beginnt seit 
deren Inkrafttreten.

4. Die Obersten Sowjets der 
Unlons- und der autonomen Re
publiken haben:

die Gesetzgebung der Unions
und der autonomen Republiken 
mit den Grundlagen der Gesetz
gebung der Union der SSR und 
der Unionsrepubliken über den 
Boden in Einklang zu bringen;

die Form des Staatsaktes auszu
arbeiten, der das Bodenbesitz
recht und das Recht der bestän
digen Bodennutzung, die Ord
nung der Zuweisung und der Ein
ziehung des Bodens bestimmt so
wie die konkreten Fristen der 
Erledigung von Formalitäten 
über die Bodennutzung vorsieht;

im Verlaufe der Umgestaltung 
der Bodenbeziehungen von der 
Notwendigkeit der Prioritätsent
wicklung der Landwirtschaft, der 
freien Wahl der Wirtschaftsfor
men, der etappenweisen Durch
führung der Arbeit, der maxima
len Berücksichtigung des sozial- 
ökonomischen und. ökologischen 
Folgen sowie der engen Wechsel
beziehungen mit dem gesamten 
Komplex der Maßnahmen zur

Wissenschaften der Kasachischen 
SSR. Aber sie braucht sich vor 
ihren Wählern nicht zu schämen. 
Als Vorsitzende der Kommission 
des Obersten Sowjets der Re
publik für Prüfung der Eingaben 
und Beschwerden von Bürgern 
und für Bekämpfung von Büro
kratismus leistet A. V. Do
kutschajewa große Arbeit; auf ih-

sten Wilhelm Schenkel und Vik
tor Ratzkopf. Die Einspritzpum
pen werden von Heinrich Braun 
wieder funktionsfähig gemacht. 
In der Dreherei bewähren sich 
gut die Dreher Alexander Heinz, 
Stepan Gawronskl. Friedrich 
Spomer und Theodor Dels.

Das Kollektiv der Reparatur
werkstatt setzt sich dafür ein, 
daß sämtliche Landtechnik wäh
rend der Feldarbeiten störungs
frei läuft. Bis zum Beginn der 
Bodenbearbeitung im Frühling 
sind es In dieser Region nur we
nige Tage geblieben. Darum be
mühen sich die Reparaturschlos
ser, die gesetzten Termine genau 
einzuhalten.

Heinrich ENNS'
Gebiet Dshambul

Wirtschaft
erweitert der Farmer auch seine 
Wirtschaft. Zur Zeit hat er einen 
gesonderten Stall für trächtige 
Muttersauen und daneben einen 
Maststall für 60 Tiere. Im Früh
ling beabsichtigt Viktor, noch 
100 Hektar Ackerland zu pach
ten, um Futtergetreide für dde 
Schweine anzubauen, denn die 
Viehmast mit gekauftem Futter 
Ist ziemlich kostspielig. Mit dem 
Erreichten will sich Viktor Ted- 
wald aber nicht zufriedengeben. 
In Zukunft hat er vor, nicht we
niger als 200 Tiere zugleich zu 
mästen.

Eugen KÜCHLER 
Gebiet Koktschetaw

Realisierung der Wirtschaftsre
form auszugehen.

5. Der Ministerrat der UdSSR 
wind beauftragt:

bis zum 1. Oktober 1990:
dem Obersten Sowjet der 
UdSSR Vorschläge über die Ver
änderung und Ergänzung der 
geltenden Gesetzgebungsakte der 
Union der SSR vorzulegen, die 
sich aus den Grundlagen der Ge
setzgebung der Union der SSR 
und der Unionsrepubliken über 
den Boden resultieren;

die Überprüfung und Aufhe
bung von den Grundlagen wider
sprechenden Normativakten durch 
die Ministerien, Staatlichen Ko
mitees und Institutionen der 
UdSSR zu gewährleisten;

bis zum 1. August 1990 Kom
plexmaßnahmen zu verwirkli
chen, gerichtet auf die Realisie
rung der Grundlagen der Gesetz
gebung der Union der SSR und 
der Unionsrepubliken, darunter:

systematische Ermittlung nicht
genutzter und nichtrationell ge
nutzter Ländereien;

Erarbeitung der Prinzipien 
der Festlegung von Bodennut
zungsgebühren;

Bestätigung der Grundlagen 
der Flurbereinigung, der Ord
nung der Führung des Bodenka
tasters und des Bodenmonitorings;

Schaffung neuer oder Festi
gung der existierenden staatli
chen Organe, die auf zwischen
behördlicher Grundlage die 
Führung des Bodenmonitorings, 
des Bodenkatasters, der Flurbe
reinigung sicherstellen, staatli
che Kontrolle über die Nutzung 
und den Schutz des Bodens;

Erarbeitung eines Sonderpro
gramms der Unterstützung der 
Bauernwirtschaften.

Vorsitzender des Obersten
Moskau. Kreml, 28. Februarl990

re Initiative wurde in Alma-Ata 
der Wählerklub im Frunse-Bezirk 
gegründet. Die Arbeitskollektive 
des Instituts für Ionosphäre und 
des Instituts für Astrophysik der 
Akademie der Wissenschaften der 
Republik haben A. V. Dokutscha
jewa erneut zur Volksdeputier
te nkandIdatln der Kasachischen 
SSR gewählt.

A. V. Dokutschajewa und die 
Ingenteurin I. Burlakowa (Bild 
oben) behandeln die Programm
absicherung des Ionosphäre- 
komplexes.

Fotos: Viktor Krteger und
KasTAG

/Wirtschaftsleben^ 
\ kurzgefaßt y

Nennenswerte Erfolge erzielen 
die Farmarbeiter des Sowchos 
„Chersonski“ Im Gebiet Koktsche
taw. Sie haben mit einem Monat 
Zeltvorsprung den Quartalplan 
der Milchlieferungen an den Staat 
erfüllt. Die vorjährige Kennziffer 
ist dabei um rund 137 Tonnen 
Milch überboten worden. Diese 
Leistung ist vor allem durch die 
Steigerung der Produktionseffek
tivität erzielt.

Enge Kontakte hat die Pro
duktionsvereinigung , Akt Jub rönt
gen“ mit ihren ausländischen 
Partnern aus Bulgarien, Rumäni
en, Polen und Tschechoslowakei. 
Der Betrieb beliefert diese Län
der mit Röntgenapparaten Lie
ferverträge sind In diesem Jahr 
auch mit Pakistan abgeschlossen 
worden. Gegenwärtig bereitet 
sich der Betrieb auf die interna
tionalen Ausstellungen In China, 
Polen, Kanada und Frankreich 
vor.

Neue Dienste leistet den Kun
den die Verkaufsstelle „Alles für 
den Haushalt“ in dem Rayon
zentrum Karassu. Gebiet Kusta- 
nal. Die neue Verkaufsstelle lei
ten die Arbeitsveteranin Valen
tina Kloß und ihre Tochter Tatja
na.

Im Entwurf des dreizehnten 
Fünfjahrplans sind Maßnahmen 
zur Schaffung gleicher Möglich
keiten für die Entwicklung al
ler Formen des Wirtschaftens 
auf dem Lande vorzusehen.

6. Als ungültig ab 15. März 
1990 sind die Grundlagen der 
Bodengesetzgebung der Union 
der SSR und der Unionsrepubli
ken anzuerkennen, die durch das 
Gesetz der UdSSR vom 13. De
zember 1968 bestätigt wurden 
(Nachrichten des Obersten So
wjets der UdSSR, 1968, Nr. 51, 
Artikel 485; 1977, Nr. 38, Arti
kel 567; 1977, Nr. 51, Artikel 
771; 1980, Nr. 3, Artikel 42;
1981, Nr 3, Artikel 75; 1984, 
Nr. 24. Artikel 422; 1987, Nr. 
32, Artikel 514), mit Ausnahme 
des Artikels 8 (in der Redaktion 
des Erlasses des Präsidiums des 
Obersten Sowjets der UdSSR vom 
2. Dezember 1987 — Nachrich
ten des Obersten Sowjets der 
UdSSR. 1987, Nr. 49, Artikel 
791), der ab 1. Januar 1991 als 
ungültig anerkannt werden wird.

7. Das Komitee des Obersten 
Sowjets der UdSSR für Agrar
fragen und Nahrungsmittel, das 
Komitee des Obersten Sowjets 
der UdSSR für Ökologie und ra
tionale Nutzung der Naturres
sourcen und das Komitee des 
Obersten Sowjets der 
UdSSR für G e setzgebung 
Gesetzlichkeit und Rechtsordnung 
werden beauftragt, die Kontrolle 
über den Verlauf der Realisie
rung der In diesem Beschluß vor
gesehenen Maßnahmen zu ge
währleisten und dem Obersten 
Sowjet der UdSSR nötigenfalls 
darüber entsprechende Vorschlä
ge vorzulegen.

Sowjets der UdSSR
M. S. GORBATSCHOW
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Grundlagen der Gesetzgebung der Union der SSR und der Unionsrepubliken über den Boden
Die vorliegenden Grundla

gen regeln die Eigentumsver
hältnisse an Grund und Boden 
und sind auf die» Schaffung 
von Bedingungen zur ratio
nellen Nutzung und zum 
Schutz des Bodens, zur Re

Abschnitt I. Allgemeine Bestimmungen
Artikel 1. Die Bodengesetz

gebung der UdSSR, der Unl- 
ons- und der autonomen Re
publiken

Die Eigentumsverhältnisse 
an Grund und Boden in der 
UdSSR wenden durch die vor
liegenden Grundlagen und 
durch die in Übereinstimmung 
mit ihnen erlassene Gesetzge
bung der Unlons- und der au
tonomen Republiken geregelt.

Die Berg-, Wälder- und 
Wasserverhältnisse. die Ver
hältnisse der Nutzung und des 
Schutzes der Flora und Fauna 
sowie die Atmosphärenluft 
werden durch eine Sonderge
setzgebung der UdSSR, der 
Unlons- und der autonomen 
Republiken geregelt.

Artikel 2. Die Bodenzusam
mensetzung der UdSSR

Gemäß der Zweckbestim
mung werden sämtliche Böden 
der UdSSR unterteilt in:

1) landwirtschaftlich genutz
te Bodenflächen;

2) Flächen für Wohnsied
lungen (Städte. Stadteiedlun- 
gen und Dörfer);

3) Flächen für Industrie. 
Verkehrs- und Nachrichten
wesen, Verteidigung und für 
andere nichtlandwirtschaftliche 
Zwecke;

4) Flächen für Naturschutz-, 
Erholungs- und Sanierungs- 
zwedke;

5) Forstland;
6) Gewässerländereien;
7) Reserveländerelen.
In den Orten des Siedelns 

und der Wirtschaftstätigkeit 
nicht zahlreicher Völker und 
ethnischer Gruppen kann 
durch die Gesetzgebung der 
Unlons- und der autonomen 
Republiken ein Sonderregime 
der Nutzung der besagten Ka
tegorien von Grund und Boden 
festgelegt werden.

Artikel 3. Der Boden ist 
Volkseigentum

Der Boden ist der Besitz der 
Völker, die das gegebene Ter
ritorium bewohnen.

Jeder Bürger der UdSSR 
hat das Recht auf ein Grund
stück. dessen Zuweisungsbe
dingungen und -Ordnung durch 
die vorliegenden Grundlagen, 
sowie die Gesetzgebung der 
Unlons- und der autonomen 
Republiken geregelt werden.

Artikel 4. Die Rechtsbefug
nisse der Sowjets der Volks
deputierten bei der Verfügung 
über den Boden

Ehe Sowjets der Volksdepu
tierten stellen Grundstücke 
zum Besitz und zur Nutzung 
Bürgern der UdSSR, Kolcho
sen, Sowchosen und anderen 
staatlichen, kooperativen, ge
sellschaftlichen Betrieben, In
stitutionen und Organisatio
nen, und in gesetzlich festge
legten Fällen auch anderen 
Organisationen und Personen 
zur Verfügung.

Die Sowjets der Volksdepu
tierten entziehen Grundstücke 
gemäß den vorliegenden 
Grundlagen, der Gesetzgebung 
der Unlons- und der autono
men Republiken.

Die Zuweisung und Entzie
hung von Ländereien in den 
Orten des Siedelns und der 
Wirtschaftstätigkeit nicht zahl
reicher Völker und ethnischer 
Gruppen für Zwecke, die nicht 
mit ihrer Wirtschaftstätigkeit 
verbunden sind, können nach 
Ergebnissen des Referendums 
unter diesen Völkern und ethni
schen Gruppen mit Einver
ständnis der entsprechenden 
Sowjets der Volksdeputierten 
erfolgen.

Artikel 5. Der Besitz des 
Bodens

Der Erbbesitz des Bodens 
auf Lebenszeit wird Bürgern 
der UdSSR gewährt, um die 
durch Artikel 20 der vorlie
genden Grundlagen vorgesehe
nen Belange zu befriedigen.

Das Höchstausmaß der zu- 
gewlesenen Grundstücke wird 
durch die Gesetzgebung der 
Unlons- und autonomen Re
publiken festgelegt.

■In. ständigen Besitz wird der 
Boden Kolchosen, Sowchosen, 
anderen staatlichen, genossen
schaftlichen und öffentlichen 
Betrieben, Institutionen und 
Organisationen sowie religiö
sen Organisationen für die 
Führung der Land- und Forst
wirtschaft übergeben.

Artikel 6. Die Bodennut
zung

■Der Boden wird in ständige 
oder zeitweilige Nutzung ver
geben:

an Bürger der UdSSR zu 
in den Artikeln 21, 22 der 
vorliegenden Grundlagen an
gegebenen Zwecken;

an Industrie- Verkehrs- und 
andere nlchtlandwlrtschaftliöhe 
staatliche, genossenschaftliche 
und gesellschaftliche Betriebe, 
Institutionen und Organisa
tionen;

für Verteidigungsbelange an 
Organisationen, die im Artikel 
31 der vorliegenden Grundla
gen angegeben sind;

an religiöse Organisatio
nen;

an Gemeinschaftsunterneh
men, internationale Vereini
gungen und Organisationen 
unter Teilnahme sowjetischer 
und ausländischer Juristischer 
Personen.

Die Fristen der zeitweili
gen Bodennutzung wenden 
durch die Gesetzgebung der 
Unlons- und der autonomen 
Republiken festgelegt.

In durch die Gesetzgebung 
der' UdSSR, der Unlons- und 
autonomen Republiken vorge
sehenen Fällen wird der Bo

produktion der Bodenfrucht
barkeit, zur Bewahrung und 
Verbesserung der Umwelt so
wie zur gleichberechtigten 
Entwicklung aller Formen des 
Wirtschaftens gezielt.

den auch an andere Organisa
tionen und Personen in Nut
zung vergeben.

Artikel 7. Die Pacht des 
Bodens

In zeitweilige Nutzung un 
ter Pachtbedingungen wind 
der Boden Bürgern der 
UdSSR. Kolchosen. Sowcho
sen und anderen staatlichen, 
genossenschaftlichen und ge
sellschaftlichen Betrieben. In
stitutionen und Organisationen. 
Gemeinschaftsunternehmen, in
ternationalen Vereinigungen 
und Organisationen unter Teil
nahme sowjetischer und aus
ländischer Juristischer Perso
nen sowie ausländischen Staa
ten, Internationalen Organisa
tionen. ausländischen Juristi
schen Personen und Bürgern 
überlassen.

Die Verpächter des Bodens 
sind die entsprechenden So
wjets der Volksdeputierten.

Die Pachtbedingungen wer
den auf Vereinbarung der bei
den Selten bestimmt und im 
Vertrag festgelegt. Der Päch
ter hat das Vorzugsrecht auf 
die Erneuerung des Vertrags 
über die Pacht des Bodens 
nach Ablauf seiner Frist.

■Die verpachteten Ackenbau- 
flächen können auf Vereinba
rung beider Selten dem Ver
pächter in Besitz übergeben 
werden.

Die Kolchose, Sowchose und 
andere staatliche und genos
senschaftliche Agrarbetriebe 
können den Boden einzelnen 
Mitarbeitern und Pachtkollek 
tiven im Rahmen der innerbe
trieblichen Flurneugestaltung 
bereitstellen.

Die Pachtbeziehungen wer
den durch die vorliegenden 
Grundlagen, die Grundlagen 
der Gesetzgebung der UdSSR 
und der Unionsrepubliken 
über die Pacht sowie durch 
die Gesetzgebungen der Uni- 
ons- und der autonomen Re
publiken geregelt.

Artikel 8. Die Zuweisung 
von Landflächen

Die Zuweisung von Grund
stücken in Besitz und Nutzung 
wird im Rahmen der Zutei
lung realisiert.

Die Zuweisung eines in Be
sitz oder Nutzung befindli
chen Grundstücks einem an
deren Bodenbesitzer oder -nut
zer erfolgt erst nach dem Ent
zug dieses Grundstücks in der 
Ordnung, die durch die Arti
kel IT; 24 der vorliegenden 
Grundlagen vorgesehen, ist.

Die für die . Belange., der 
Landwirtschaft Nutzbaren Län
dereien müssen vor allem zu 
landwirtschaftlichen Zwecken 
vergeben werden.

Das Recht auf Besitz und 
das Recht auf ständige Nut
zung des Bodens werden durch 
Staatsakten bekräftigt.

Die Form der Staatsakte, 
die Ordnung ihrer Regi
strierung und Aushändigung 
werden durch die Gesetzge
bungen der Unionsrepubliken 
festgelegt. Die Form und die 
Ordnung der Registrierung 
der Verträge über die Boden
pacht und der anderen Verträ
ge über die zeitweilige 
Bodennutzung werden durch 
die Gesetzgebung def Unions
und der autonomen Republi
ken festgelegt.

Artikel 9. Die Aufhebung 
des Besitzrechts und des Bo
dennutzungsrechts

Das Besltzrecht und das 
Nutzungsrecht auf das ganze 
Grundstück oder seinen Teil 
werden, durch den Sowjet der 
Volksdeputierten eingestellt im 
Falle:

1) des freiwilligen Verzichts 
auf das Grundstück;

2) des Ablaufs der Frist, für 
die das Grundstück zur Verfü
gung gestellt wurde;

3) der Liquidierung des Be
triebs, der Einrichtung. der 
Organisation und der Bauern
wirtschaft;

4) der zy eckfremden Bo
dennutzung;

5) der Aufhebung der Ar- 
beltsverhältnisse, demgemäß 
ein dienstlicher Landsanteil zu- 
gewlesen wurde, falls durch die 
Gesetzgebung der UdSSR, der 
Unlons- und der autonomen Re
publiken nichts anderes fest
gelegt ist;

6) der irratlonedlen Nutzung 
des Grundstücks, die sich bei 
Ländereien mit landwirt
schaftlicher Bestimmung durch 
die unter der Normativhöhe 
liegende Ertraghöhe erweist 
(nach der Katasterbewer
tung);

7) der Nutzung des Grund
stücks auf eine Art und Welse, 
die zur Verringerung der Bo
denfruchtbarkeit, zu ihrer che
mischen und radioaktiven Ver
schmutzung und zur Ver
schlimmerung der ökologischen 
Lage führt;

8) der systematischen Nicht
entrichtung der Bodennut
zungsgebühren im Laufe der 
Fristen, die durch die Gesetze 
der Unlons- und autonomen Re
publiken festgelegt sind, sowie 
des Pachtpreises in der durch 
den Pachtvertrag bestimmten 
Frist;

9) der NichUbenutzung des 
für landwirtschaftliche Pro
duktion vergebenen Grund
stücks im Laufe eines Jahres 
und für nichtlandwlrtschaftll- 
che Produktion — im Laufe 
von zwei Jahren;

10) des Entzugs des Bodens 
in Fällen, die durch die vor
liegenden Grundlagen vorge
sehen sind.

Die Punkte 6 und 9 des 
ersten Teils des vorliegenden

Artikels erstrecken sich nicht 
auf das Bodennutzungsrecht 
der Bürger, die eine Bauern
wirtschaft führen, im Laufe 
von drei Jahren seit der Zu
weisung des Grundstücks.

Das Recht auf die Nutzung 
des in Pacht genommenen 
Landes wird auch bei der 
Aufkündigung eines Boden
pachtvertrags in denjenigen 
Fällen außer Kraft gesetzt, 
die durch die Grundlagen der 
Gesetzgebung der UdSSR und 
der Unionsrepubliken über 
die Pacht vorgesehen sind.

Duroh die Gesetzgebung der 
Unlons- und autonomen Re
publiken können auch andere 
Fälle der Aufhebung des 
Besitzrechts, des Bodennut
zungsrechts und der Boden
pacht vorgesehen, werden.

Artikel 10. Der Rechtsüber
gang beim Bodenbesitz und bei 
der Bodennutzung

Belm Übergang des Eigen
tumsrechts auf Wohn- und 
Wirtschaftsbauten gehen samt 
dlesen Objekten auch das Be
sitzrecht und das 'Bodennut
zungsrecht in der Ordnung und 
unter Bedingung über, die 
von den Gesetzgebungen der 
Unlons- und der autonomen 
Republiken festgelegt werden.

Artikel 11. Der Entzug der 
Böden

Der Entzug der Böden für 
staatliche, gesellschaftliche 
und andere Belange erfolgt auf 
Beschluß des entsprechenden 
Sowjets der Volksdeputierten 
im Einvernehmen mit dem Bo
denbesitzer oder auf Verein
barung mit dem Bodennutzer 
in der von der Gesetzgebung 
der UdSSR, der Unlons- und 
der autonomen Republiken 
festgelegten Ordnung.

Der Entzug von Kulturflä
chen für nlchtland wi r t- 
schaftliche Belange erfolgt 
nur in Ausnahmefällen gemäß 
der Gesetzgebung der Unions
und autonomen Republiken.

Bei Nichteinverständnis des 
Bodenbesitzers oder des Bo
dennutzers kann gegen den 
Beschluß des Sowjets der 
Volksdeputierten auf dem 
Rechtswege ein Rechtsmittel 
eingelegt wenden.

Der Entzug von besonders 
wertvollen Landflächen, die in 
Übereinstimmung mit der Ka
tasterbeurteilung für die le
weilige Region bestimmt wur
den, sowie von Flächen, auf 
denen sich extra zu schützen
de Natur- oder Geschichts- und 
Kulturobjekte befinden, ist un
zulässig. Das Verzeichnis die
ser Böden wind von der Ge
setzgebung der Unlons- und 
autonomen Republiken fest
gelegt.

Der Entzug von Landflächen 
in Stadtrand- -und Grünzo
nen, von Versuchsfeldern der 
Forschungseinnichtungen und 
Lehranstalten, von Wäldern 1. 
Gruppe für staatliche und ge
sellschaftliche Belange erfolgt 
nur in Ausnahmefällen In der 
von der Gesetzgebung der 
Unions- und autonomen Re
publiken festgelegten Ord
nung.

Betriebe, Einrichtungen und 
am Entzug von Landflächen in
teressierte Organisationen sind 
verpflichtet, vor Beginn der 
Projektierung den Standort 
des Objektes, die ungefähren 
Ausmaße des Grundstücks und 
die Bedingungen seiner Zu
teilung im Hinblick auf die 
Komplexentwicklung des Ter
ritoriums mit dem Bodenbesit- 
zer und -nutzer sowie mit den 
örtlichen Sowjets der Volksde
putierten im voraus abzuspre
chen. Die Finanzierung der 
Projektierungsarbeiten vor der 
vorläufigen Verabredung wird 
nicht gestattet.

Der Entzug von Ländereien 
den Kolchosen, Sowchosen und 
anderen Agrarbetrieben für ih
re Zuteilung Bürgern der 
UdSSR und landwirtschaftli
chen Produktlonsgenos s e n- 
schaften erfolgt durch den Ray
on-und Stadtsowjet der Volks- 
deputierten in den Fällen und 
der Ordnung, die durch die 
vorliegenden Grundlagen und 
die Gesetzgebung der Unions
und autonomen Republiken 
festgelegt werden.

Artikel 12. Die Grundsteu
er und der Bodenzins

Der Bodenbesitz und die 
Bodennutzung sind in der 
UdSSR entgeltlich. Für den 
Böden wird eine Gebühr In 
Form einer Grundsteuer oder 
eines Pachtzinses gezahlt, die 
Je nach der Qualität und der 
Lage des zugeteilten Grund
stücks festgesetzt werden.

Die Besteuerungsverfahren 
und -Sätze werden durch die 
Gesetzgebung der Unions
und autonomen Republiken 
festgelegt. Der Pächter zahlt 
einen Pachtzins, dessen Höhe 
nach dem Einverständnis der 
Selten In der Ordnung und 
den Grenzen festgesetzt wird, 
die In der Gesetzgebung der 
Unions- und autonomen Re
publiken vorgesehen sind.

Der Zins für die Fläche des 
Waldbestandes wird in die 
Waldnutzungsgebühr einbezo
gen.

Die Bodennutzungsgebüh
ren fließen in die Haushalte 
der örtlichen Sowlets der 
Volksdeputierten, können teil
weise In den Haushalten der 
Unlons- und autonomen Re
publiken zentralisiert und vor
rangig zum Schutz des Bodens, 
zur Verbesserung seiner Quali
tät, zur materiellen Stimulie
rung der Bodenbesitzer und 
-nutzer, darunter auch der 
Pächter. zur Verwirklichung 
dieser Maßnahmen sowie zur 
Flurneugestaltung und zur 
sozialen Entwicklung des Ter
ritoriums genutzt werden.

In der Gesetzgebung der 
Unions und autonomen Re
publiken können Vergünsti

gungen bei der Erhebung von 
Bodenzinsen vorgesehen wer
den; die vollständige oder die 
teilweise Befreiung davon für 
eine bestimmte Frist, die Stun
dung der Auszahlung. die 
Verringerung des Grundsteuer
satzes.

Von der Bodennutzungsge
bühr’ befreit sind Naturschutz
gebiete, National- und dendro- 
logische Parks, botanische Gär
ten sowie Betriebe, Einrich
tungen, Organisationen, Kol
lektive und Bürger, die ge
schädigte oder wenig produk
tive Bodenflächen in Besitz 
oder in Nutzung bekommen ha
ben. In der durch die Gesetz 
gebung der Unlons- und auto
nomen Republiken festgelegten 
Ordnung und auf Beschluß der 
Sowjets der Volksdeputlerten 
können Naturschutzgebiete, 
Versuchsbetriebe von landwirt
schaftlichen Forschungselnrlch- 
tupgen und Lehranstalten, Kul
tur-, Bildungs- und Gesund
heitseinrichtungen sowie Be
triebe befreit werden, die tra
ditionelle Gewerbe In den 
Wohnorten und Orten der wirt
schaftlichen Tätigkeit von 
kleinen Völkern und ethni
schen Gruppen betreiben, so
wie andere Betriebe, Einrich
tungen und Organisationen, 
Bürger der UdSSR.

Artikel 13. Die Kompetenz 
der örtlichen Sowjets der 
Volksdeputierten im Bereich 
der Regelung der Bodenver
hältnisse

Die Sowjets der Volksdepu
tierten der autonomen Ge
biete, autonomen Bezirke. Re
gionen. Gebiete und anderer 
territorialer Verwaltungsein
helten im Bereich der Rege
lung der Bodenverhältnisse 
sind zuständig für:.

1) die Bereitstellung von 
Landflächen zum Besitz, zur 
Nutzung und zur Pacht an Bür
ger, Betriebe, Einrichtungen 
und Organisationen;

2) die Registrierung des 
Rechts auf Bodenbesitz, Bo
dennutzung und auf Pachtver
träge über den Boden;

3) die Organisation der 
Führung der Llegenschaftska- 
taster-E nterlagen;

4) die Organisation der 
Flurneugestaltung;

5) den Bodenentzug in Fäl
len, die in den vorliegenden 
Grundlagen vorgesehen sind;

6) die Einziehung von Bo
dennutzungsgebühren ;

7) die Kontrolle der Boden
nutzung und des Bodenschut
zes.

■Die Bereitstellung von Bo
denflächen innerhalb der Gren
zen der autonomen Gebiete und 
autonomen Bezirke für die 
Unlons- und Republikbelange 
erfolgt im Einverständnis mit 
den entsprechenden autonomen 
Gebieten.

Zur Lösung von Bodenfra- 
gen' durch die örtlichen So
wjets der Volksdeputierten 
werden Deputiertenkommissio
nen gebildet.

Die Verteilung der Kompe
tenzen der örtlichen Sowjets 
der Volksdeputierten verschie
dener Ebenen wird im Be
reich der Regelung der Boden
verhältnisse durch die Ge
setze der Unions- und autono
men Republiken festgelegt.

Artikel 14. Die Kompetenz 
der Unlons- und autonomen 
Republiken im Bereich der Re
gelung der Bodenverhältnisse

Die Unions- und autonomen 
Republiken sind im Bereich 
der Regelung der Bodenver
hältnisse zuständig für:

1) die Verfügung über die 
Bodenflächen Innerhalb der 
Grenzen der Unlons- und auto
nomen Republiken zu Unions-, 
Zwischenrepublik- und Re
publikzwecken auf Vereinba
rung mit den Dorf-, Siedlungs-, 
Stadt-, Rayonsowjets der 
Volksdeputierten sowie mit 
den Bodenbesitzern und Bo
dennutzern;

2) die Erarbeitung und Ver
vollkommnung der Bodenge
setzgebung der Unions- und 
autonomen Republiken;

3) die Festlegung der Gren
zen von Territorien mit beson
derer rechtlicher Regelung 
des Bodenregimes in den Orten 
des Siedelns und der wirt
schaftlichen Tätigkeit kleiner 
Völker und ethnischer Grup
pen auf Vereinbarung mit den 
entsprechenden örtlichen So
wjets der Volksdeputierten:

4) die Festlegung der Ord
nung und der Höchstgrenzen 
der Bodennutzungsgebühren 
sowie der Vergünstigungen bei 
Zahlungserhebungen;

5) die Ausarbeitung und 
Realisierung von Republikpro
grammen zur rationellen Bo
dennutzung, zur Steigerung der 
Bodenfruchtb ar keil, zum 
Schutz der Bodenressourcen 
im Komplex mit anderen Na
turschutzmaßnahmen gemein
sam mit den örtlichen Sowjets 
der Volksdeputierten;

6) die Kontrolle über die 
Nutzung und den Schutz des 
Badens;

7) die Organisation der 
Flurneugestaltung und die 
Führung des staatlichen Lie
genschaftskatasters.

Artikel 15. Die Kompetenz 
der UdSSR Im Bereich der 
Regelung der Bodenverhältnis
se

Die UdSSR ist im Bereich 
der Regelung der Bodenver
hältnisse zuständig für;

1) die mit den Unlons- und 
autonomen Republiken gemein
same Lösung von Fragen über 
die Bodenzuteilung für die 
Unions- und Republikbelange;

2) die Festlegung von Grund
bestimmungen über die Rege
lung der Bodenverhältnisse 
in der UdSSR, für die Erar
beitung und Vervollkomm

nung der Bodengesetzgebumf 
der UdSSR;

3) die mit den Unlons- und 
autonomen Republiken gemein
same Erarbeitung. Bestätigung 
und Kontrolle der Erfüllung 
der Unionsprogramme der ra
tionellen Nutzung des Bodens, 
der Erhöhung der Bodenfrucht
barkeit und des Schutzes der 
Bodenressourcen;

4) die Festlegung der für 
die UdSSR einheitlichen Prin

Abschnitt II. Die Rechte und Pflichten der Grundbesitzer 
und Bodennutzer

Artikel 16. Die Rechte und 
Pflichten der Grundbesitzer

Die Grundbesitzer haben 
das Recht:

1) selbständig auf dem Bo
den zu wirtschaften;

2) des Eigentums an den 
produzierten Agrarerzeugnis
sen und an den Einnahmen 
durch deren Realisierung;

3) in festgesetzter Ordnung 
die auf dem Grundstück vor
handenen allgemeinverbreite
ten Bodenschätze, Torf, Wal
dungen, und Gewässer für den 
Bedarf der Wirtschaft zu nut
zen sowie andere nützliche Bo
deneigenschaften auszubeu
ten;

4) Wohnhäuser und Produk
tionsgebäude, Kultur- und 
Versorgungseinrichtungen so
wie andere Bauwerke und An
lagen zu errichten;

5) Saaten landwirtschaftli
cher Kulturen und Pflanzun
gen ihr eigen zu nennen;

6) im Falle der Entziehung 
des Bodens oder des freiwilli
gen Verzichts auf das Grund
stück eine volle Kostenrück- 
zahlung für die Steigerung der 
Bodenfruchtbarkeit zu erhal
ten;

7) das Grundstück oder ei
nen Teil davon in Fällen und 
in der Ordnung, die in den 
vorliegenden Grundlagen, den 
Gesetzgebungen der Unions
und der autonomen Republi
ken vorgesehen sind, in zeit
weilige Nutzung zu übergeben.

Die Grundbesitzer sind ver
pflichtet;

1) den Boden gemäß seiner 
Zweckbestimmung effektiv zu 
nutzen, seine Fruchtbarkeit 
zu steigern, Naturschutztech
nologien der Produktion an
zuwenden und durch ihre 
wirtschaftliche Tätigkeit keine 
Verschlechterung der ökologi
schen Situation im Territorium 
zuzulassen;

2) den im Artikel 42 der 
vorliegenden Grundlagen vor
gesehenen Maßnahmen komplex 
zum Schutz der Böden, zu ver
wirklichen;

3) die Bodennutzungsge
bühren rechtzeitig zu entrich
ten;

4) die Rechte anderer 
Grundbesitzer, Bodennutzer, 
darunter der Pächter, zu wah
ren.

Artikel 17. Die Rechte und 
Pflichten der Bodennutzer

Die Bodennutzer haben das 
Recht:

1) den Boden gemäß den 
bei seiner Zuweisung festge
legten Bestimmungen zu nut
zen;

2) in festgelegter Ordnung 
die auf dem Grundstück vor
handenen allgemeinverbreite
ten Bodenschätze, Torf. Wal
dungen, Gewässer sowie ande
re nützliche Eigenschaften des 
Bodens auszUbeuten;

3) auf Vereinbarung mit 
dem Sowjet der Volksdeputier
ten, der den Boden zur Verfü
gung gestellt hat. Wohnhäu
ser und Produktionsgebäude. 
Kultur- und Versorgungsein
richtungen sowie andere Bau
werke und Anlage^ zu errich
ten;

4) bei Einstellung der Bo
dennutzung eine Aufwandkom
pensation für die auf eigene 
Kosten vorgenommene Bo- 
denjverbesserung zu erhal
ten;

5) die Saaten landwirt
schaftlicher Kulturen und die 
produzierten landwirtschaftli
chen Erzeugnisse ihr eigen 
zu nennen;

6) das Grundstück oder ei
nen Teil davon in Fällen und 
in der Ordnung. die in den 
vorliegenden Grundlagen. Ge
setzgebungen der Unions- und 
der autonomen Republiken

Abschnitt III. Der Grundbesitz und die Bodennutzung 
der Bürger der UdSSR

Artikel 20. Der Grundbe
sitz der Bürger der UdSSR

Die Bürger der UdSSR 
haben das Recht, Grundstücke 
als vererbbaren Besitz auf Le
benszeit zugewiesen zu be
kommen:

um eine Bauernwirtschaft zu 
führen;

um eine private Nébenwirt- 
schaft zu führen;

für den Bau und die Unter
haltung eines Wohnhauses;

für Gartenbau und Vieh
zucht;

für Datschenbau;
im Falle des Erbens oder 

des Erwerbs eines Wohnhau
ses;

für traditionelle Volksgewer
be.

In den Gesetzgebungen der 
Unions- und autonomen Re
publiken kann vorgesehen 
wenden, daß Grundstücke auch 
für andere Zwecke zur Ver
fügung gestellt werden.

Die Ordnung der Verer
bung des Rechts auf den Besitz 
eines Grundstücks wird durch 
die Gesetzgebung der UdSSR, 
der Unions- und der autono
men Republiken festgelegt.

Artikel 21. Die Bodennut

zipien der Entrichtung von 
Bodennutzungsgebühren;

5) die Organisation der 
Kontrolle über die Nutzung 
und den Schutz des Bodens, 
und die Festlegung einer syste
matischen Überwachung des 
Bodenzustandes;

6) die Festlegung der Ord
nung der Führung des staatli
chen Liegenschaftskatasters;

7) die Festlegung der 
Grundprinzipien der Flurneu
gestaltung.

vorgesehen sind, in zeitweili
ge Nutzung zu übergeben.

Die Bodennutzer sind ver
pflichtet:

1 Die Nutzung des Bodens 
gemäß seiner Zweckbestimmung 
und den bei seiner Zuwei
sung festgelegten' Bestimmun
gen zu gewährleisten;

2) den zur Verfügung ge
stellten Boden effektiv zu nut
zen, Naturschutztechnologien 
der Produktion anzuwenden 
und keine Verschlechterung 
der ökologischen Situation im 
Territorium infolge ihrer 
Wirtschaftstätigkeit zuzulas
sen;

3) den im Artikel 42 der 
vorliegenden Grundlagen vor
gesehenen Maßnahmenkomplex 
für den Bodenschutz zu ver
wirklichen;

4) die Bodennutzungs- und 
die Bodenpachtgebühren recht
zeitig zu entrichten;

5) die Rechte der Bodenbe
sitzer sowie anderer Boden
nutzer. darunter der Pächter, 
zu wahren.

Artikel 18. Der Schutz der 
Rechte der Bodenbesitzer und 
der Bodennutzer

Die Einmischung der Staats-, 
Wlrtschafts- sowie anderer 
Organe und Organisationen In 
die Tätigkeit der Bodenbe- 
sltzer und Bodennutzer, außer 
Fällen, wenn eine Verletzung 
der Gesetzgebung durch die 
Bodenbesitzer und Bodennut
zung vortiegt, ist untersagt.

Die verletzten. Rechte sind 
gemäß der von der Gesetzge
bung der UdSSR, der Unions
und der autonomen Republiken 
vorgesehenen Ordnung wleder- 
herz ustellen.

Der durch die Verletzung 
der Rechte der Bodenbesitzer 
und der Bodennutzer zuge
fügte Schaden ist ihnen in vol
lem Umfang zu ersetzen.

Schadenersatzkonflikte wer
den vom Gericht oder von der 
staatlichen Arbitrage behan
delt.

Die Rechte der Bodenbesit
zer und Bodennutzer dürfen 
nur in den von den vorliegen
den Grundlagen, sowie von der 
Gesetzgebung der Unions- und 
der autonomen Republiken vor
gesehenen Fällen einge
schränkt werden.

Artikel 19. Die Garantien 
der Bodennutzung

Die Entziehung von den 
Bürgern der UdSSR zugewie
senen Grundstücken für staat
lichen oder gesellschaftlichen 
Bedarf darf nach Zu
weisung eines gleich- 
wertlgen Grundstücks 
durch den Sowjet der Volks
deputierten auf Wunsch der 
Bürger, nach dem Bau von 
Wohnhäusern. Produktl o n s- 
und anderen Anlagen anstelle 
der zu entziehenden am neuen 
Platz durch die Betriebe. Ein
richtungen und Organisationen, 
denen das Grundstück zuge
wiesen wird, sowie nach voll
ständiger Entschädigung aller 
anderer Verluste gemäß Ab
schnitt IX der vorliegenden 
Grundlagen erfolgen.

Ehe Entziehung von Län
dereden der Kolchose, Sow
chose. landwlrtschaflllc h e n 
Forschungsinstitutionen und 
Lehrwirtschaften sowie anderer 
staatlicher. genossenschaftli
cher. gesellschaftlicher Agrar
und Forstwintschaftsbe triebe 
darf für staatliche und ge
sellschaftliche Belange unter 
der Bedingung des Baus von 
Wohnhäusern. Produktions
und anderer Anlagen statt der 
zu entziehenden auf ihren 
Wunsch hin und unter der 
Bedingung der vollen Ent
schädigung aller anderer 
Verluste gemäß Abschnitt IX 
der vorliegenden Grundlagen 
erfolgen.

zung durch die Bürger der 
UdSSR

Den Bürgern der UdSSR 
werden Grundstücke für Gar
tenbau, Heumahd und als 
Weideplätze für das Vieh aus 
Ländereien zugelellt, über die 
der entsprechende Sowjet der 
Volksdeputierten verfügt. Be
triebe, Institutionen und Or
ganisationen dürfen zu diesem 
Zweck Grundstücke zuweisen, 
die sich in ihrem Besitz oder 
in ihrer Nutzung befinden.

Die Gesetzgebung der Und- 
ons- und der autonomen Re
publiken kann auch die Zu
weisung von Grundstücken 
für andere Zwecke vorsehen.

Artikel 22. Dienstliche 
Landantelle

Betriebe. Institutionen und 
Organisationen des Verkehrs
wesens, der Forstwirtschaft, 
Betriebe der Holzindustrie, des 
Post- und Fernmeldewesens. 
Wasser-, Fisch- und Jagd
wirtschaften sowie Betriebe ei
niger anderer Zweige der 
Volkswirtschaft dürfen einzel
nen Kategorien Ihrer Mitar
beiter aus den in Ihrem Be
sitz befindlichen Ländereien

dienstliche Landantelle unter publiken festgelegten Bedin 
den von der Gesetzgebung der gungen und in der entspre- 
Unlons- und autonomen Re- chenden Ordnung zuteilen.

Abschnitt IV. Die landwirtschaftlichen Nutzflächen
Artikel 23. Die Zuweisung 

landwirtschaftlicher Nutzflä
chen

Als landwirtechaftl i c h e 
Nutzflächen gelten Ländereien, 
die für die Belange der Land
wirtschaft zugewiesen oder für 
diese Zwecke bestimmt sind.

Landwirtschaftliche Nutz
flächen werden zugewiesen:

1) Bürgern der UdSSR — 
für die Führung persönlicher 
Nebenwirtschaften, individuel
len Gartenbaus und von Vieh
zucht;

2) Kooperativen von Bür
gern der UdSSR — für kol
lektiven Gartenbau, Gemüsean
bau und für Viehzucht;

3) Bürgern der UdSSR, Kol
chosen, Sowchosen, anderen 
staatlichen, genossenschaftli
chen, gesellschaftlichen Agrar
betrieben und -Organisationen 
— für die Führung landwirt
schaftlicher Warenwirtschaft:

4) Forschungs-, Lehr- und 
anderen landwirtschaftlichen 
Einrichtungen, ländlichen pro
duktionstechnischen Fach- so
wie allgemeinbildenden Mit
telschulen — für Forschungs
und Unterrichtszwecke, für 
Propagierung fortschrittlicher 
Erfahrungen und für Land
wirtschaftsführung;

5) nichtlandwirtschaftlichen 
Betrieben, Institutionen und 
Einrichtungen, religiösen Orga
nisationen — für die Führung 
von Hilfswirtschaften.

Das Hofland zum Führen 
privater Nebenwirtschaften 
wird von den Dorf-, Siedlungs
und Stadtsowjets der Volksde
putierten zugewiesen.

■In Fällen, die durch die Ge
setzgebung der UdSSR, der 
Unions- und der autonomen 
Republiken vorgesehen sind, 
dürfen land Wirtschaft! 1 c h e 
Nutzflächen auch anderen Or
ganisationen und Personen 
für Landwirtschaftsführung zu
gewiesen werden.

Artikel 24. Der Bodenbe
sitz der Kolchose, Sowchose, 
anderer landwirtschaftlicher 
Betriebe, Organisationen und 
Einrichtungen

Die Kolchose, Sowchose und 
andere landwirtschaftliche Be
triebe und Organisationen er
halten Landflächen in beständi
gen Besitz für die Führung ge
sellschaftlicher Land wlrt- 
schafIstproduktion. Die aufge
zählten Betriebe, Institutionen 
und Organisationen dürfen 
auch zusätzliche Ländereien 
pachten.

Das Recht der Kolchose, 
Sowchose, anderer landwirt
schaftlicher Betriebe. Institu
tionen und Organisa t i o- 
pen auf den Boden bleibt 
ihnen erhalten auch bei ihrem 
Beitritt Agrar-Industrle-Ver- 
einigungen. Kombinaten, Ag
rarfirmen und anderen Struk- 
tu rein hei ten.

Kooperativen, die auf der 
Basis von Struktureinhelten 
der Agrarbetriebe (außer Ver
suchswirtschaften) entstehen 
und aus ihnen heraustreten, 
wenden auf Beschluß des So
wjets der Volksdeputierten 
Landflächen aus Ländereien 
zugewiesen, die sie vorher be
baut haben, im Hinblick auf 
die Notwendigkeit der Schaf
fung gleicher Bedingungen 
der Wirtschaftsführung. Diese 
Landflächen wenden aus dem 
Länderelenbestand der genann
ten Betriebe entzogen. Die Ord
nung der Zuweisung von 
Landflächen werden durch die 
Gesetze der Unlons- und auto
nomen Republiken festgelegt.

Mitgliedern von Kolchosen 
und anderen landwirtschaftli- 
c h e n Produktionsgenossen
schaften und Mitarbeitern von 
Agrarbetrieben (mit Ausnah
me von Versuchswlrtechaften), 
die den Wunsch geäußert ha
ben, daraus auszutreten und 
Bauernwirtschaft zu betreiben, 
werden auf Beschluß des So
wjets der Volksdeputierten, im 
Hinblick auf die Notwendig
keit der Schaffung gleicher 
Bedingungen für die Wirt
schaftsführung aus den Län
dereien der genannten Betrie
be entzogene Landflächen zu- 
gewlesen. Die Ordnung und 
die Bedingungen der Zuwei
sung von Landflächen werden 
durch die vorliegenden Grund
lagen bzw. die Gesetze der 
Unlons- und autonomen Re
publiken festgelegt.

Artikel 25. Der Bodenbe
sitz der Bürger, die Bauern
wirtschaft betreiben

Abschnitt V. Die Bodenflächen der Wohnorte
Artikel 27. Die Bodenflä

chen der Städte und stadtähn
lichen Siedlungen

Alle im Weichbild der Stadt 
oder der stadtähnlichen Sied
lung liegenden Bodenflächen 
gehören zum Zuständigkeitsbe
reich der Stadt oder Sied
lungssowjets der Volksdepu
tierten. Die Ordnung der Fest
legung und Veränderung des 
Weichbildes der Stadt( Sied
lung), der Liegenschaftsstruk
tur des Territoriums der Städ
te (Siedlungen) des Entzugs 
und der Bereitstellung von 
Ländereien und ihre Nutzungs
bedingungen werden durch die 
vorliegenden Grundlagen und 
die Gesetze der Unlons- und 
autonomen Republiken be
stimmt. Über die Zuteilung 
von Landflächen für Besitz, 
Nutzung und Pacht innerhalb 
der Stadt( Siedlungs )grenzen 
entscheidet der Stadt(Sled-

Bürgern der UdSSR, wel
che Bauernwirtschaft führen 
wollen, die auf ihrer indivi
duellen Arbeit und der Anbelt y 
Ihrer Familienglieder beruht,/ 
wind auf ihren Wunsch le
benslänglicher Erbgrundbesltz 
gewährt oder werden Landstük- 
ke, darunter Hofland, verpach
tet. Durch die Gesetzgebung 
der Unions- und autonomen 
Republiken können Fälle und 
Bedingungen der Bodenzuwei
sung nur auf Pacht vorgesehen 
werden.

Eine Bauernwirtschaft be
treibende Bürger dürfen zu
sätzlich Grundstücke zu Pro
duktionszwecken pachten.

Durch die Gesetzgebung 
der Unlons- und autonomen 
Republiken wird das Vorrecht 
von Bürgern auf die Erhaltung 
eines Grundstücks Je nach ih
ren Arbeitserfahrungen in der 
Landwirtschaft, der nötigen 
Qualifikation, anderen Bedin
gungen und Faktoren fest
gelegt.

Das Höchstmaß des Grund
stücks der eine Bauernwirt
schaft führenden Bürger be
stimmen die örtlichen Sowjets 
der Volksdeputierten unter Be
rücksichtigung der regionalen 
Besonderheiten, der Speziali
sierung und der Möglichkeiten 
der Bebauung der zugewiese
nen Ländereien durch die per
sönliche Arbeit der Mitglie
der der Bauernwirtschaft.

Die Ländereien der eine 
Bauernwirtschaft führen den 
Bürger unterliegen nächt der 
Teilung. Das Bodenbesitzrecht 
wird unter der durch die Ge
setzgebung der Unions- und 
autonomen Republiken festge
legten Bedingungen vererbt.

Beim Verkauf des Eigen
tums der Bauernwirtschaft und 
der ÜBergabe des Grundste 
an einen anderen Bürger, . 
trieb oder eine andere Organi
sation auf Beschluß des Sow
chos der Volksdeputierten, hat 
der Bodenbesitzer das Recht, 
von ihm vollen Ersatz aller 
Ernteausgaben sowie der Aus
gaben für die Verbesserung der 
Bodenqualität gemäß der Er
höhung der Katasterbewertung 
In der Zeit des Bodenbesitzes 
zu erhalten.

Der eine Bauernwirtschaft 
führende Bürger kann im Fal
le des Verlustes seiner Arbeits
fähigkeit oder der Erreichung 
des Rentenalters das Bodenbe
sitzrecht einem gemeinsam mit 
ihm die Bauernwirtschaft füh
renden Familienmitglied über
tragen oder diesem das Grund
stück in zeitweilige Nutzung > 
übergeben und beim Fehlen 
solcher Familienglieder auch 
anderen Personen in der Ord
nung und unter Bedingungen, 
die durch die Gesetzgebui ,i 
der Unions- und autonomen ne- 
publlken festgelegt werden.

Artikel 26. Die Ordnung der 
Bodenzuteilung den Bürgern 
der UdSSR für die Führung 
der Bauernwirtsohaft

Die Bodenzuteilung den 
Bürgern der UdSSR für die 
Führung der Bauernwirtschaft 
erfolgt auf Grund ihres Ge
suchs auf Vorstellung des 
Dorf Sowjets der Volksdeputier
ten und auf Beschluß des 
Rayonsowjets der Volksdepu
tierten.

Grundstücke werden den 
Bürgern in der Regel als gan
zes Massiv mit den darauf be
findlichen Wasser quellen und 
Waldflächen zugeteilt.

Den Mitgliedern von Kol
chosen und anderen landwirt
schaftlichen Produktionsgenos
senschaften und den Arbeitern 
der Agrarbetriebe, die aus 
letzteren heraustreten, wird |e 
ein Grundstück zugeteilt, des
sen Katasterbewertung in der 
Regel dem Betriebsdurch
schnitt entsprechen muß. Bei 
der Zuteilung von Grundstük- 
ken mit eäner Bewertung, die 
unter dem Durchschnittska
taster des Agrarbetriebs liegt, 
werden durch die Gesetzge
bung der Unäons- und autono
men Republiken Steuer- und 
andere Vergünstigungen fest
gelegt.

Anderen Bürgern der 
UdSSR wenden Grundstücke 
für die Führung der Bauern
wirtschaft aus den Vorratslän
derelen gemäß dem Artikel 39 
der vorliegenden Grundlagen 
zugeteilt.

Gegen die Verweigerung 
bei der Bodenzuteilung kann 
auf dem Rechtswege ein 
Rechtsmittel eingelegt wer
den.

lungsjsowjet der Volksdeputier
ten.

Der Einschluß von Länderei
en in das Weichbild der Stadt- 
(Siedlung) zieht keine Aufhe
bung des Rechts auf Bodenbe
sitz und -nutzung auf diese 
Ländereien nach sich

Artikel 28. Die Bodenflä
chen von Landgemeinden

Zu den Bodenflächen von 
Landgemeinden gehören alle 
Bodenflächen, die sich inner
halb der für diese Gemeinden 
iim Rahmen der Flurneugestal
tung festgelegten Grenzen 
liegen.

Die Bodenflächen von Land
gemeinden befinden sich Im 
Zuständigkeitsbereich der Donf- 
sowjets der Volksdeputierten. 
Der Dorfsowjet der Volksdepu
tierten trifft Innerhalb der

(Schluß S. 3)
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Grundlagen der Gesetzgebung der Union der SSR und der Unionsrepubliken über den Boden
(Schluß)

Grenzen von Landgemeinden 
Entscheidungen über die Zutei
lung von Grundstücken zu Be
sitz. Nutzung und Pacht

Abschnitt VI. Die Flächen für Industrie, für Transport-, 

Post- und Fernmeldewesen, für Verteidigung
und andere Zwecke

Artikel 29. Die Flächen für 
Industrie, für Transport-, Post- 
und Fernmeldewesen und ande
re Zwecke

Als Flächen für Industrie, 
für Transport-, Post- und Fern
meldewesen sowie andere 
Zwecke werden Flächen aner
kannt, die den entsprechenden 
Betrieben, Einrichtungen und 
Organisationen zur Erfüllung 
der Ihnen obliegenden Aufga
ben übergeben wurden.

Die Ausmaße der Landflä
chen für die besagten Zwecke 
werden entsprechend den In 
der gültigen Ordnung bestätig
ten Normen und technischen 
Unterlagen bestimmt, und die 
Zuweisung der Ländereien er
folgt unter Berücksichtigung 
der Reihenfolge Ihrer Er
schließung.

Die Nutzungsordnung der 
Flächen für Industrie, für 
Transport-, Post- und FernmeJ- 
dew’esen sowie für andere 
Zwecke wird durch die Ge
setze der UdSSR, der Unions
und autonomen Republiken be
stimmt.

Artikel 30. Die Zuteilung 
von Bodenflächen zu landwirt
schaftlichen Zwecken durch 
Betriebe, Einrichtungen und 
Organisationen der Industrie, 
des Transport-, Post- und 
Fernmeldewesens

Die Betriebe, Einrichtun
gen und Organisationen der 
Industrie, des Transport-,

Abschnitt VII. Die Naturschutz-, Gesundmgs-, Rekreations- 
und kulturgeschichtlichen Flächen

Artikel 32. Die Naturschutz
flächen

Zu den Naturschutzflächen 
gehören die Landflächen von 
Schonrevieren, National- und 
dendnologischen Parks, bota
nischen Gärten, Naturschutz
gebieten (mit Ausnahme von 
Jagdrevieren) und von Na
turdenkmälern.

Zweckfremde Tätigkeiten 
auf diesen Bodenflächen sind 
verboten.

Zur Gewährleistung des Re
gimes von Schonrevieren, Na
tional- und dendrologischen 
Parks, botanischen Gärten, 
Naturschutzgebieten (mit Aus
nahme von Jagdrevieren) so
wie von Naturdenkmälern wer
den Schutzzonen mit Verbot 
der Tätigkeiten auf den Flä
chen dieser Zonen gebildet, 
die die Einhaltung ihres Regl- 
nes beeinträchtigt.

Die Nutzungsordnung der 
Naturschutzflächen wird durch 
die Gesetzgebungen der 
UdSSR, der Unions- und auto
nomen Republiken bestimmt.

Artikel 33. Die Gesundungs
flächen

Zu den Gesundungsflächen 
gehören Landflächen, die gün
stige Hellfaktoren für die Or
ganisation von Prophylaxe und 
Heilbehandlung besitzen.

Die Flächen der Kurorte 
unterliegen einem besonderen 
Schutz. Für den Schutz der 
natürlichen Hellfaktoren wer
den in allen Kurorten Bezirke 
des Hygieneschutzes gebildet. 
Innerhalb dieser Bezirke wird 
verboten, den Betrieben, Ein
richtungen und Organisatio
nen, deren Tätigkeit mdt dem 
Schutz der natürlichen Hellei

Abschnitt VIII. Die Waldbestandflächen, die Gewässerflächen

und die Reserveländereien
Artikel 36. Die Flächen des 

Waldbestandes
Als Flächen des Waldbestan

des werden Flächen anerkannt, 
die von Wald bedeckt sind

Die Ordnung der Nutzung 
von Bodenflächen der Landge
meinden wird durch die Ge
setzgebung der Unlons- und 
autonomen Republiken be
stimmt

Post- und Fernmeldewesens 
sowie anderer Volkswirt
schaftszweige vergeben die 
von Ihnen landwirtschaftlich 
nicht genutzten Flächen auf 
Beschluß der örtlichen So
wjets der Volksrieputierten 
zur zeitweiligen Nutzung an 
Bürger, Kolchose, Sowchose, 
andere Betriebe, Einrichtun
gen und Organisationen zu 
landwirtschaftlichen Zwecken 
In der Ordnung und unter 
Bedüngungen, die durch die 
Gesetzgebungen der UdSSR, 
der Unions- und autonomen 
Republiken festgelegt werden. 
Die Nutzungsgebühren für die 
besagten Flächen werden In 
der durch Artikel 12 der vor
liegenden Grundlagen vorgese
henen Ordnung entrichtet.

Artikel 31. Die Flächen zu 
Verteidigungszwecken

Als Flächen zu Verteldi- 
gungszweoken werden Flä
chen anerkannt, die zur Sta
tionierung und ständigen Tä
tigkeit der Truppenteile, Ein
richtungen, militärischen Lehr
anstalten, Betriebe und Orga
nisationen der Sowjetischen 
Streiltkräfte, der Grenz-, in
neren und Eisenbahntruppen 
darauf zugeteilt worden sind.

Die Ordnung der Zuteilung 
von Flächen zu Verteidigungs
zwecken werden durch die Ge
setzgebungen der UdSSR, der 
Unlons- und autonomen Re
publiken festgelegt.

genschaften und der für die Er
holung der Bevölkerung gün
stigen Bedingungen unverein
bar ist, Grundstücke für Be
sitz, Nutzung oder Pacht zu
zuteilen.

Die Nutzungsordnung der 
Landflächen zu Sanierungs
zwecken wird durch die Ge
setzgebungen der UdSSR, der 
Unlons- und der autonomen Re
publiken festgelegt.

Artikel 34. Die Rekreations- 
flächen

Als Flächen zu Rekreations- 
zwecken werden Flächen aner
kannt, die für die organisierte 
Massenerholung und den Tou
rismus der Bevölkerung be
stimmt sind und genutzt wer
den.

Auf den Rekreatlonsflächen 
weiden Tätigkeiten verboten, 
dlie ihre zweckdienliche Nut
zung verhindern.

Die Nutzungsordnung der 
genannten Flächen wird durch 
die Gesetzgebungen der 
UdSSR, der Unlons- und der 
autonomen Republiken festge
legt.

Artikel 35. Die kulturhisto
rischen Flächen

Zu den kulturhistorischen 
Flächen gehören düe Flächen 
der kulturhistorischen Schutz
gebiete, der Denkmalsparks, 
der Bestattungen und der ar
chäologischen Denkmäler.

Auf diesen Flächen wenden 
beliebige Tätigkeiten verboten, 
die Ihrer Zweckbestimmung 
widersprechen.

Die Nutzordnung der ge
nannten Flächen wird durch 
die Gesetzgebungen der 
UdSSR, der Unlons- und der 
autonomen Republiken festge
legt.

und solche, die nicht von Wald 
bedeckt sind, aber für die 
Belange der Forstwirtschaft zu
geteilt sind.

Die örtlichen Sowjets der

Volksdeputierten können die 
Flächen des Waldbestandes auf 
Vereinbarung mit den Staats
organen der Forstwirtschaft 
für eine zeitweilige Nutzung 
zu landwirtschaftlichen Zwek- 
ken zuweisen. Die Nutzungsge
bühren dafür wenden in der 
Ordnung erhoben, die im Arti
kel 12 der vorliegenden Grund
lagen vorgesehen ist.

Die Nutzungsondnung der 
Waldbestandflächen wird durch 
Gesetzgebungen der UdSSR, 
der Unllons- und der autono
men Republiken'festgelegt.

Artikel 37. Die Gewässer
flächen

Zu den Gewässerflächen ge
hören Flächen, die von Ge
wässern, Gletschern, Sümp
fen, hydrotechnischen und 
anderen wasserwirtschaftlichen 
Anlagen besetzt sind sowie das 
Gelände um die Gewässer her
um.

Abschnitt IX. Der Schadenersatz für die Bodenbesitzer und

Bodennutzer und der Ausgleich von Verlusten der land- 
und forstwirtschaftlichen Produktion

Artikel 39. Der Schadener
satz für die Bodenbesitzer und 
Bodennutzer

Der Schaden, der durch den 
Entzug oder die zeitweilige 
Belegung von Ländereien so
wie durch die Einschränkun
gen der Rechte der Bodenbe- 
siltzer und -nutzer, darunter 
der Pächter, oder die Ver
schlechterung der Bodenqua- 
lltät Infolge der Einwirkung, 
die durch Tätigkeit der Be
triebe, Institutionen, Organi
sationen und Bürger verur
sacht wird, muß dem Bodenbe
sitzer und Bodennutzer sowie 
dem Pächter, der diesen Scha
den erlitt, In vollem Umfang 
(einschließlich des entgange
nen Gewinns) ersetzt wenden.

Die Entschädigung wind 
durch Betriebe, Einrichtungen 
und Organisationen geleistet, 
denen die entzogenen Länderei
en zur Verfügung gestellt wur
den und auch von Betrieben, 
Einrichtungen und Organisa
tionen, deren Tätigkeit die 
Einschränkung der Rechte der 
Bodenbesitzer und -nutzer, dar
unter der Pächter oder eine 
Verschlechterung der Quali
tät der nahegelegenen Flächen 
verursacht. In der Ordnung, 
die durch die vorliegenden 
Grundlagen und andere Ge
setzgebungen der UdSSR, der 
Unlons- und der autonomen Re
publiken festgelegt wird.

Artikel 40. Der Ausgleich 
von Verlusten der land- und 
forstwirtschaftlichen Produk
tion

Verluste der land- und forst
wirtschaftlichen Produktion, 
verursacht durch den Entzug 
von landwirtschaftlichen Nutz- 
und Waldbestandflächen zu ei
ner nicht mit der Führung 
von Land- und Forstwirtschaft 
verbundenen Nutzung, durch

Abschnitt X. Der
Artikel 41. Die Ziele und 

Aufgaben des Bodenschutzes
Der Bodenschutz umfaßt ein 

System rechtlicher, organisa
torischer, ökonomischer und 
anderer Maßnahmen, gerich
tet auf ihre rationelle Nutzung, 
auf die Verhütung des unbe
gründeten Entzugs aus dem 
landwirtschaftlichen Gebrauch, 
auf den Schutz vor schädlichen 
anthropogenen Einwirkungen 
sowie auf die Reproduktion 
und Erhöhung der Bodenfrucht
barkeit und Produktivität der 
Waldibestandflächen.

Der Schutz der Ländereien 
wird verwirklicht auf der 
Grundlage eines komplexen 
Herangehens an sie als kom
plizierte natürliche Gebilde 
(ökologische Systeme) unter 
Berücksichtigung Ihrer zonalen 
und regionalen Besonderhei
ten.

Das System der rationellen 
Bodennutzung muß naturscho
nend und ressourcensparend 
sein, es muß die Erhaltung der 
Ländereien, eine Elnschrän-

Die Nutzungsordnung der 
Gewässerflächen wird durch 
die Gesetzgebungen der 
UdSSR, der Unions- und auto
nomen Republiken bestimmt.

Artikel 38. Die Reservelän
derelen

Reserveländerelen sind alle 
Flächen, die nicht zum Besitz 
und zur ständigen Nutzung 
bereitgestellt sind. Zu ihnen 
gehören auch Flächen, deren 
Besitz- und Nutzungsrechte ge
mäß Artikel 9 der vorliegen
den Grundlagen außer Kraft 
gesetzt wonden sind.

Die Reserveländerelen be
finden sich Im Zuständigkeits
bereich der Sowjets der VoLks- 
deputierten und sind zur Be
reitstellung als Besitzgut, als 
Nutz- und als Pachtland vor
zugsweise für landwirtschaftli
che Zwecke gemäß den vorlie
genden Grundlagen vorgese
hen.

die Einschränkung der Rechte 
der Bodenbesitzer und -nut
zer, darunter der Pächter oder 
durch die Verschlechterung 
der Bodenqualität Infolge der 
Einwirkung, verursacht durch 
die Tätigkeit von Betrieben. 
Institutionen und Organisatio
nen, sind auszugleichen zugun
sten der Sowjets der Volksde
putierten. Diese Verluste wer
den neben dem Schadenersatz 
kompensiert, der Im Artikel 39 
der vorliegenden Grundlagen 
vorgesehen ist.

Die besagten Verluste wer
den durch Betriebe, Einrich
tungen und Organisationen aus
geglichen, denen die entzoge
nen landwirtschaftlichen Nutz
oder Waldbestandflächen zu 
nicht mit der Führung von 
Land- oder Forstwirtschaft zu
sammenhängenden Zwecken 
bereitgestellt wunden, und 
ebenso von Betrieben, Einrich
tungen und Organisationen, um 
deren Objekte sanitäre und an
dere Schutz- oder Sicherheits
zonen eingerichtet wenden und 
auf diese Weise landwirtschaft
liche Nutz- bzw. Waldbestand
flächen aus dem Umlauf aus
scheiden oder in den Rang we
niger wertvoller Flächen über
gehen.

Die durch den Verlustaus
gleich eingehenden Mittel wer
den zur Erschließung neuer 
Flächen und zur Steigerung 
der Bodenfruchtbarkeit sowie 
der Fruchtbarkeit der Walribe- 
standfdächen genutzt.

Die Höhe der Verluste und 
die Ordnung ihres Ausgleichs 
sowie die Liste der Betriebe, 
Institutionen und Organisatio
nen, die von dem Verlustaus
gleich freigesprochen werden, 
werden durch die Gesetze der 
Unions- und autonomen Re
publiken festgelegt.

Bodenschutz
kung der äußeren Einflüsse 
auf die Pflanzen- und Tier
welt, auf die geologischen 
Gesteine und andere Kompo
nenten der Umwelt vorsehen.

Artikel 42. Die Pflege des 
Bodens und seine Schutzord
nung

Die Bodenbesitzer und -nut
zer, darunter die Pächter, ver
wirklichen:

eine rationelle Organisation 
des Territoriums;

die Wiederherstellung und 
Steigerung der Bodenfrucht
barkeit sowie der anderen Ei
genschaften des Bodens:

den Schutz der Bodenflächen 
vor Wasser- und Winderosdon, 
vor Murengängen, vor Unter- 
schwemmung, Versumpfung, 
wiederholter Versalzung, Aus
trocknung. Verdichtung, Ver
unreinigung durch Produk
tionsabfälle, chemische und ra
dioaktive Stoffe sowie vor an
deren Zerstörungsprozessen;

den Schutz vor Verwachsen 
der landwirtschaftlichen Län
dereien durch Gesträuch und 

Jungwald sowie vor anderen 
Prozessen der Verschlimme
rung des kulturtechnischen Zu
stands des Bodens;

die Konservierung der de
gradierten Ländereien, falls es 
durch andere Verfahren un
möglich ist, die Bodenfrucht
barkeit wlederherzustellen;

die Rekultivierung ge
schädigter Bodenflächen, die 
Steigerung ihrer Fruchtbar
keit und anderer nützlicher 
Eigenschaften;

das Abtragen, die Nutzung 
und das Aufbewahren der 
fruchtbaren Bodenschicht bei 
der Durchführung von mit Bo
denverletzung verbünde n e n 
Arbeiten.

Die Staatsorgane treffen die 
nötigen Maßnahmen zum Bo
denschutz im Rahmen der Unl
ons- und Republlkprogramme.

Die Ordnung des Boden
schutzes wird durch die Ge
setzgebungen der UdSSR, der 
Unions- und der autonomen Re
publiken festgelegt.

Artikel 43. Die ökologi
schen Anforderungen an die 
Lokalisierung, Projektierung, 
den Bau und die Inbetriebnah
me von Objekten, Gebäuden 
und Bauanlagen, die den Bo
denzustand beeinträchtigen.

Bel der Lokalisierung, der 
Projektierung, dem Bau und 
der Inbetriebnahme neuer und 
zu rekonstruierenden Objek
te, Gebäude und Bauandagen so
wie bei der Einführung neuer 
Technologien, die den Boden
zustand negativ beeinflussen, 
müssen Maßnahmen zum Bo
denschutz vorgesehen und ver
wirklicht werden.

Die Inbetriebnahme von Ob
jekten und die Anwendung von 
Technologien, die nicht durch 
Maßnahmen zum Bodenschutz 
vor Verfall oder Verletzung ab
gesehen werden, sind verbo
ten.

Die Lokalisierung der Ob
jekte, die den Bodenzustand 
beeinträchtigen, wind mit den 
Fiurneugestadtungs-, Natur
schutz- und anderen Organen 
in der Ordnung vereinbart, die

Abschnitt XI. Die Kontrolle der Bodennutzung 
und des Bodenschutzes

Artikel 45. Die Aufgaben 
der staatlichen Kontrolle der 
Nutzung des Bodens und des
sen Schutzes

Die Aufgaben der staatli
chen Kontrolle der Nutzung 
und des Schutzes der Boden
flächen liegen in der Gewähr
leistung der Befolgung der 
Forderungen der Bodenge- 
setzgebung zur effektiven Nut
zung der Bodenflächen und Ih
res Schutzes durch alle staat
lichen und gesellschaftlichen 
Organe, durch die staatlichen, 
genossenschaftlichen sowie an
deren gesellschaftlichen Be
triebe, Institutionen, Organisa
tionen und Bürger.

Artikel 46. Die Organe, die 
die staatliche Kontrolle über 
die Nutzung des Bodens und 
dessen Schutz ausüben

Die staatliche Kontrolle der 
Nutzung und des Schutzes der 
Bodenflächen wird von den

Abschnitt XII. Der staatliche Liegenschaftskataster
Artikel 48. Die Bestim

mung des staatlichen Liegen
schaftskatasters

Der staatliche Liegen
schaftskataster Ist zur Versor
gung der Sowjets der Volks
deputierten, der daran Interes
sierten Betriebe, Institutionen, 
Organisationen und Bürger 
mit Informationen über die 
Bodenflächen zur Organisation 
ihrer rationellen Nutzung und 
ihres Schutzes, zur Regelung 
der Eigentumsverhältnisse an 
Grund und Boden, zur Flurbe
reinigung, zur Begründung der 
Zahlungsgebühren für den Bo
den sowie zur Einschätzung 
der Wirtschaftstätigkeit be
stimmt.

Artikel 49. Der Inhalt und 
die Ordnung der Führung, des 
staatlichen Liegenschaftskata
sters

Der staatliche Ldegenschafts- 

durch die Gesetzgebungen der 
UdSSR, der Unlons- und der 
autonomen Republiken be
stimmt wird.
, Artikel 44. Die wirtschaftli
che Stimulierung der rationel
len Bodennutzung und des Bo
denschutzes

'Die wirtschaftliche Stimulie
rung der rationellen Boden
nutzung und des Bodenschut- 
zés ist aiuf die Erhöhung der 
Interessiertheit der Bodenbe
sitzer und -nutzer, darunter der 
Pächter, auf die Erhaltung 
und Reproduktion der Boden
fruchtbarkeit, auf den Boden
schutz vor negativen Folgen 
der Produktionstätigkeit ge
richtet und schließt mit ein:

Die Bereitstellung von Mit
teln durch den Unlons-, den 
Republik- bzw. den örtlichen 
Haushalt für die Rekultivie
rung der nicht aus ihrem Ver
schulden beschädigten Boden
flächen;

den Erlaß der Gebühren für 
die Grundstücke, die im Sta
dium der landwirtschaftlichen 
Erschließung oder der Verbes
serung Ihres Zustandes in der 
Etappe begriffen sind, die Im 
Entwurf der Arbeitsdurchfüh
rung vorgesehen Ist;

die Bereitstellung vergün
stigter Kredite;

eine teilweise Kompensie
rung des gesunkenen Einkom
mens aus Haushaltsmitteln In
folge der vorübergehenden 
Stillegung der nicht aus Ihrem 
Verschulden beschädl g t e n 
Grundstücke;

Stimulierungen für die Ver
besserung der Bodenqualität, 
für die Steigerung der Bo
denfruchtbarkeit und der Pro
duktivität der Ländereien des 
Waldfonds, für die Produktion 
ökologisch reiner Erzeugnisse.

Die Ordnung der Realisie
rung der mit der ökonomischen 
Stimulierung der rationellen 
Nutzung der Böden und des 
Bodenschutzes verbundenen 
Maßnahmen wird durch die 
Gesetzgebung der UdiSSR, der 
Unlons- und der autonomen 
Republiken festgelegt.

Sowjets der Volksdeputierten 
sowie von den sonderbevoll
mächtigten Organen ausgeübt.

Die Ordnung der Verwirkli
chung der staatlichen Kontrol
le der Nutzung und des Schut
zes der Bodenflächen wird 
durch die Gesetzgebung der 
UdSSR, der Unions- und der 
autonomen Republiken festge
legt.

Artikel 47. Das Bodenmp- 
nltorlng

Das Bodenmonitoring ist ein 
System der Aufsicht über den 
Zustand des Bodenfonds zur 
rechtzeitigen Ermittlung von 
Änderungen, zur Bodenbewer
tung sowie zur Verhütung 
und Beseitigung der Folgen 
negativer Prozesse. Die Struk
tur, der Inhalt und die Ord
nung der Verwirklichung des 
Monitorings werden vom Mi
nisterrat der UdSSR festge
legt.

kataster stellt ein System von 
notwendigen Informatio n e n 
und Dokumenten über die Bo
denrechtsordnung, die Boden- 
tellung an Grundbesitzer und 
Bodennutzer, über die Kate
gorien von Ländereien, die 
qualitative Beurteilung und 
den Volkswirtschaftswert der 
Böden dar.

Die Führung des staatlichen 
Liegenschaftskatasters wird 
abgesichert durch topographi
sche, geodätische, kartographi
sche, Boden-, geobotanische 
sowie andere Untersuchungen 
und Ermittlungen, durch die 
Registrierung der Grundbesit
ze und der Bodennutzung, 
durch die Erfassung und Be
wertung der Bodenflächen.

Der staatliche Liegenschafts
kataster wird von den Flunbe- 
relndgiungsorganen nach einem 
für das ganze Land einheitli

chen System aus Mitteln staatlichen Liegenschaftskatas- 
des Staatshaushaltes geführt. ters wird vom Mlndsterrat der 

Die Führungsordnung des UdSSR festgelegt

Abschnitt XIII. Die Flurbereinigung
Artikel 50. Die Bestimmung 

und der Inhalt der Flurberel 
nlgung

Die Flurbereinigung besteht 
aus einem System von Maß
nahmen, gerichtet auf die Rea
lisierung der Badengesetzge
bung sowie der Beschlüsse der 
Sowjets der Volksdeputierten 
zur Organisation der Nutzung 
und des Schutzes der Boden
flächen, zur Schaffung eines 
günstigen ökologischen Milieus 
und zur Verbesserung der Na
turlandschaften.

Die Flurbereinigung sieht 
vor:

1) Die Ausarbeitung von 
Schemata der Nutzung und 
des Schutzes der Boden ress o- 
iurcen und der Schemata der 
Flurbereinigung;

2) die Festlegung der Gren
zen der territorialen Verwal- 
tungselnhetten auf dem Gelän
de;

3) die Aufstellung von Ent
würfen der Bildung neuer und 
der Regelung der bestehenden 
Grundbesitze und Bodennut
zungen unter Beseitigung von 
Unbequemlichkeiten In der 
Lage der Ländereien, die Zu
teilung von Grundstücken m 
natura, die Vorbereitung von 
Papieren, die das Recht des 
Besitzes und der Bodennut
zung verbriefen;

4) die Ausarbeitung von 
Entwürfen der innerwirtschaft
lichen Flurbereinigung sowie

Abschnitt XIV. Die Beilegung von Bodenstreiten und 
die Verantwortung für die Verletzung 

der Bodengesetzgebung
Artikel 52. Die Ordnung 

der Beilegung von Bodenstrel
ten

Die Bodenstreitigkeiten wer
den von den örtlichen Sowjets 
der Volksdeputierten, vom Ge
richt oder von der staatlichen 
Arbitrage in der von der Ge
setzgebung der Unlons- und 
der autonomen Republiken 
festgelegten Ordnung beige- 
iegt.

Die mit Bodenverhältnissen 
verbundenen Venmögensstrelte 
wenden vom Gericht oder von 
der Staatsarbitrage gemäß Ih
rer Kompetenz geschlichtet.

Die Streite der Betriebe, 
Einrichtungen und Organisa
tionen der einen Republik 
über Fragen der Bodennutzung 
auf dem Territorium der ande
ren Republik wenden von Kom
missionen behandelt, die auf 
Paritätsgrundlage aus Vertre
tern der daran interessierten 
Republiken gebildet wenden. 
Ist die Kommission zu keiner 
gemeinsamen Entscheidung ge
kommen, sind die Streite über 
diese Fragen in der von der 
Gesetzgebung der UdSSR fest
gelegten Ordnung zu erör
tern.

Artikel 53. Die Verantwor
tung für die Verletzung der 
Bodengesetzgebung

An- und Verkauf, Schen
kung, Verpfändung und eigen
mächtiger Tausch von Grund
stücken sind ungültig.

Personen, die schuldig sind 
an der eigenmächtigen Beset
zung von Grundstücken sowie 
am Verderben landwirtschaft
licher oder anderer Flächen, 
an deren Verschmutzung mit 
chemischen und radioaktiven

Abschnitt XV. Internationale Verträge
Artikel 54. Internationale 

Verträge
Wenn edn Internationaler 

Vertrag der UdSSR andere Re
geln festlegt, als diejenigen, 
die in der Bodengesetzgebung 
der UdSSR erhalten sind, so 
werden die Regeln des Interna
tionalen Vertrags angewandt. 

Vorsitzender des Obersten

Moskau, Kreml. 28. Februar 1990

anderer Entwürfe, die mit der 
Nutzung des Bodens und des
sen Schutz verbunden sind;

5) die Ausarbeitung von 
Prognosen sowie von Unions
und regionalen Programmen 
der Nutzung und des Schutzes 
der Bodenflächen;

6) die Begründung der Un
terbringung und Festlegung 
der Grenzen von Territorien 
mit besonderen Naturschutz-, 
Rekreations- und Schonungs
regimes;

7) die Eigenüberwachung 
der Realisierung der Ent
würfe der Flurbereinigung;

8) die Durchführung von 
topographisch-geodäti sehen, 
kartographischen, Boden-, geo- 
botanlschen sowie anderen 
Forschungen und Ermittlun
gen.

Artikel 51. Die Organisa
tion der Flurbereinigung

Die Flurbereinigung wird 
von den staatlichen Flurberei
nigungsorganisationen aus Mit
teln des Haushalts verwirk
licht. Die Entwicklung von 
Flurbereinigungsentwürfen, die 
mit der Bereinigung, der 
grundsätzlichen Verbesserung 
und dem Schutz der Bodenflä
chen verbunden sind, kann auf 
Initiative der Grundbesitzer 
und der Bodennutzer auf Ihre 
Kosten durch andere Flurbe
reinigungsorgan 1 s a 11 o n e n 
durchgeführt wenden.

Stoffen, mit Betriebsabfällen 
und Abwässern, an der Stand
ortverteilung, dem Bau. der 
Projektierung und der Inbe
triebnahme von Objekten, die 
den Zustand der Länderellen 
negativ beeinflussen, sowie an 
der Nichteinhaltung der For
derungen des Naturschutzregi
mes der Bodennutzung, an der 
Verletzung des Rückerstat
tungstermins der in zeitweili
ger Bewirtschaftung befindli
chen Flächen oder an der 
Nichterfüllung ihrer Pflichten 
zu deren Versetzung In den Zu
stand, der sie wieder nutzungs
fähig macht, an der Vernich
tung der Markzeichen der Bo
dennutzungsgrenzen. an der 
Entstellung der Daten der 
staatlichen Registrierung, der 
Erfassung und Bewertung von 
Bodenflächen. tragen zivil
rechtliche, administrative oder 
strafrechtliche Verantwortung 
gemäß der Gesetzgebung der 
UdSSR, der Unions- und der 
autonomen Republiken.

Die eigenmächtig besetzten 
Bodenflächen werden nach 
Ihrer Zugehörigkeit ohne Er
stattung der Kosten zurückge
geben, die In der Zelt der wi
derrechtlichen Nutzung aufge
wendet wanden sind.

Die Gesetzgebungen der 
Unlons- und der autonomen Re
publiken können auch für an
dere Arten der Verletzung der 
Bodengesetzgebung Verant
wortlichkeit festlegen.

Die Betriebe , Institutionen, 
Organisationen und Bürger 
sind zum Ersatz des Schadens 
infolge der Verletzung der 
Badengesetzgebung verpflich
tet.

Ebenso verfährt man auch 
gegenüber der Bodengesetzge
bung einer Unionsrepublik, 
wenn Im internationalen Ver
trag der Unionsrepublik ande
re Regeln als in der Boden
gesetzgebung dieser Unionsre
publik vorgesehen sind.
Sowjets der UdSSR

M. GORBATSCHOW

Die besten Pächter bei 
der Schweinezucht

Alle Abteilungen des 
Sowchos „Wosdwi
shenski" 1m Gebiet Ze
llnograd arbeiten nach 
dem Pachtvertrag. Die 
Form der Wirtschaftsfüh
rung hat hier festen Fuß 
gefaßt. Die ersten Päch
ter waren der Zootechni
ker Alexander Bauer 
und seine Frau Lydia. 
Anfangs übernahmen sie 
zu zweit 580 Schweine.

Alexander hatte mal 
einen Freund, mit dem 
er dieselbe Fachschule 
beendet hatte, der ver
ließ aber auf der Su
che nach einer besseren 
Arbeit den Sowchos. Sie 
setzten sich vor kur

zem brieflich in Verbin
dung, und bald darauf 
kehrten Rudolf Lltke 
und seine Frau Valenti
ne In Ihr Heimatdorf zu
rück. Nun Ist es schon 
ein Jahr, daß diese bei
den Familien zusammen 
Schweine züchten. 
An einem sonnigen 
Wintertag knipste unser 
Bildreporter Jürgen ÖS- 
TERLE die Pächter; 
nur Rudolf fehlt auf dem 
Bild (als Fernstudent im 
3. Studienjahr an der 
Landwirtschaft liehen 
Hochschule Zelinograd, 
zootechndsdhe Fakultät, 
legte er damals Prüfun
gen ab).

Damit das
Die Mitarbeiter der Arbeiter

konsumgenossenschaft ,,S. M. Ki
row" Im Syrdarja-Rayon des Ge
biets Ksyl-Orda setzen sich da
für ein, das Angebot von ver
knappten Waren für Kinder zu 
vergrößern. Die Schneiderwerk
statt begann starkgefragte Er
zeugnisse zu fertigen. In dieser 
Arbeiterkonsumgenossene c h a f t 
legt man Immer wieder Initiative

Angebot reichhaltiger wird
und Unternehmungslust an den 
Tag. Sie war unter den ersten, 
die im System der Konsumgenos
senschaften des Gebiets Aufkauf
stellen für Naihfungsmlttelüber- 
schüsse bei der Bevölkerung er
öffneten, ihre Verarbeitung zu 
Fertigerzeugnissen sowie das 
Konservieren von Gemüse orga
nisierten. Dazu wunden Lagerräu
me gebaut.

auch gern Ausrüstungen für die 
Produktion von Wurst und Kasy 
erwerben. Außerdem werden wir 
uns auch weiter für die Stabilisie
rung der Entwicklung der Indi
viduellen und Nebenwirtschaften 
der Dorfbewohner einsetzen."

Besonders beharrlich bei der 
Erforschung des Bedarfs und des
sen Befriedigung sind die Ar
beiterkonsumgenossenschaften der 
Rayons Janykurgan, Terenosek 
und Dshalalagasch.

(KasTAG)

„Wir wollen uns bei der han
delsmäßigen Betreuung der Be
völkerung mit dem Erreichten 
nicht zufriedengeben", meint die 
Vorsitzende der Arbdlterkonsum- 
genossensch a ft J. Adranowa. 
„Wir haben auf unserem Konto 
bereits beträchtliche Mittel; die 
wollen wir In den Bau von Le
bensmittelgeschäften und Lager
räumen investieren. Wir würden

Verbesserte
Gesundheit deckt 
allen Aufwand

Herrliche Tage In der Winters
zeit sind allen Feriengästen ga
rantiert, die In der Erholungszo
ne „Chlmlk" der Stlckstoffdünge- 
mittelfabrlk — einer Produk
tionseinheit des Bergbauhütten
kombinats Prlkaspljski 1m Ge
biet Gurjew, eintreffen. Der Bau 
dieser Erholungszone an der einst 
öden Küste des Kasplsees belief 
sich auf 2 Millionen Rubel. Heu
te können hier gleichzeitig 300 
Personen aufgenommen werden. 
Unlängst wurde hier das Fun
dament für einen Sport- und Ge
sundungskomplex gelegt, der Im 
kommenden Jahr seiner Bestim
mung übergeben werden soll.

Für die Wiederherstellung der 
Gesundheit der Werktätigen 
des Kombinats werden 
Jährlich Riesensummen —
Millionen Rubel — verausgabt. 
Gegenwärtig besitzt Jede größe
re Produktionseinheit direkt auf 
dem Betriebsgelände, einen Ge
sundungskomplex. Im nächsten 
Planjahrtünft werden an der Mee
resküste weitere Sanatorien ent
stehen. Eines hat seine Gäste be
reits willkommen geheißen.

(iKasTAG)

Internationale Konferenz 
„UdSSR in der Weltwirtschaft“

Dem neuen Platz und der Rolle 
der Sowjetunion in der Weltwirt
schaft Ist eine am Montag In 
Moskau eröffnete Internationale 
Konferenz gewidmet. Sie findet 
auf Initiative der Industrie- und 
Handelskammer der UdSSR, der 
Deutschen Bank und der USA- 
Firma SRI statt.

Im Laufe von drei Tagen wer
den 150 Geschäftsleute aus 40 
Ländern Nord- und Südamerikas. 
Europas und Asiens Ihre auf dem 
sowjetischen Markt gesammelten 
Erfahrungen austausohen und Ih
re Meinung zum Verlauf der 
Wirtschaftsreform In der UdSSR 
äußern. Leitende Mitarbeiter so
wjetischer Ministerien und zen
traler Leitungsorgane wenden Ih
re westlichen Kollegen über den 
Stand der Wirtschaft der UdSSR 
und die Wandlungen in diesem 
Bereich Informieren.

Wie der Vorsitzende des Prä
sidiums der Industrie- und Han
delskammer der UdSSR Wladd- 
slaw Malkewltsch, in seiner Er
öffnungsansprache feststellte. Ist 
Ihre Hauptaufgabe mit der Fest
legung der Position der Ge
schäftskreise des Westens bei der 
Zusammenarbeit mit der So
wjetunion sowie mit einigen As
pekten der Perspektiven der Wirt

schaftsreform in der UdSSR ver
bunden.

Die Logik dieser Reform und 
das neue politische Denken ver
langen nachdrücklich die Schaf
fung einer offenen Wirtschaft In 
der UdSSR, eine organische Ein
beziehung des Landes In die 
internationale Arbeitsteilung, er
klärte W. Malkewltsch. Eine Al
ternative für diesen Prozeß gibt 
es nicht. Es Ist heute vollkom
men klar, daß die sowjetischen 
Betriebe nur dann die Marktme
chanismen beherrschen und das 
Niveau der Weltstandards errei
chen können, wenn sie aktiv auf 
dem Außenmarkt auftreten wer
den. Diese Wahrheit haben be
reits mehr als 12 000 sowjetische 
Betriebe begriffen, die sich an 
den Außenwirtschaftsbeziehungen 
der UdSSR beteiligen.

Wie W. Malkewltsch mlttellte. 
hatte die UdSSR vor einigen 
Tagen bei GATT beantragt, Ihr 
In der Anfangsphase einen Beob
achterstatus zu gewähren mit dem 
Ziel. sie später als Vollmltglited 
der Organisation aufzunehmen. 
W. Malkewltsch rief die westli
chen Geschäftsleute auf, zur 
GATT-Aufnahme der Sowjetunion 
b eil zu tragen.

(TASS)
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Freundschaft

Die Zeit vergeht, 
die Probleme bleiben...

Nichts nützt dem Staat

Die auf die Initiative des Deutschen Theaters vom 24. 
bis 28. Februar veranstaltete Theaterwoche erregte in 
Alma-Ata viel Aufsehen. Man hörte da reichlich deut
sche Volkslieder, es gab Tänze, Scherze, Ausstellungen 
des deutschen Volksschallens und der Bilder deutsch
stämmiger Maler aus Alma-Ata, Verkauf deutschsprachi
ger Literatur, Diskussionen über das Wesen und die 
Zukunft der deutschen Dramatik, der deutschen Volks
kunst, der Deutschen selbst und ihrer Sprache in der 
Sowjetunion...

Romain Rolland schrieb einmal: „Der Mensch... kann 
ohne Gesang ebensowenig auskommen wie ohne Brot". 
Auf diesen Gedanken kam man wiederholt während der 
Galakonzerte der Schauspieler des Theaters und der

so wie die Musik.
Moliere.

deutschen Folkloreensembles aus verschiedenen Gebie
ten Kasachstans und der RSFSR.

Die unermüdliche Korrespondentin der „Freundschaft" 
Valentine Teichrieb war bestrebt, in ihren Reportagen 
das bunte Treiben im Deutschen Theater sowie im Haus 
der Theaterschaffenden und im Fremdspracheninstitut 
aufzuzeigen, so daß die Teilnehmer der Theaterwoche 
das Geschehen auf der Bühne des Deutschen Theaters 
und in den genannten Einrichtungen bei der Lektüre 
dieser Reportagen in der „Freundschaft" nacherleben 
konnten.

Doch die deutschen Folkloreensembles und ihre Pro
bleme kamen m. E. dabei etwas zu kurz. Aus diesem 

Grunde versucht der Autor dieser Zeilen, diese Lücke

Gäste der Theaterwoche
Wie gesagt, beteiligten sich an 

der vergangenen Theaterwoche 
nicht nur Kollektive aus der Ka
sachischen SSR, sondern auch das 
Quartett ..Hoffnung" aus Frunse, 
die Gruppe ..Kristall" aus der 
Stadt Kopejsk, Gebiet Tschelja
binsk, sowie Irene Fritzler aus 
dem Gebiet Kuibyschew, die eine 
Romanze und ein Instrumental
stück von ihrem Vater bot.

Das Familienquartett ..Hoff
nung" aus Frunse interpretiert 
die Volkslieder „Spinn, spinn, 
meine liebe Tochter". „Ich ging 
einmal spazieren" sowie ein altes 
Soldatenlied, das um 1730 ent
standen sein sollte. Es ist natür
lich gut, daß die Laienkünstler 
den Mut aufgebracht habén, sich 
an der Theaterwoche zu beteili
gen. Doch haben sie an ihrem 
Repertoire und ihrer Vortrags
manier bestimmt noch zu feilen. 
Wollen wir hoffen, daß die 
Theaterwoche und das Schaffen 
anderer Kollektive sie fördernd 
beeinflussen wind. denn ihnen 
fehlte es zuweilen, musikalisch 
gesehen, an Intonation, was zwei
fellos unannehmbar ist. Daß die 
Laienkünstler das allgemein be
kannte deutsche Volkslied „Ich 
ging einmal spazieren" durch Ele
mente der Schauspielkunst aus
zuschmücken versuchten, ist natür
lich lobenswert. Das Ganze 
scheint aber nicht sorgfältig ge
nug eingeübt und durchdacht zu 
sein und hat daher seine künstle
rische Wirkung verfehlt.

Das Ensemble ..Morgenlicht" 
aus dem Dorf Sowjetskoje, Gebiet 
Nordkasachstan, besteht schon 
drei Jahre und zählt dreizehn 
Mitglieder (neun Frauen- und 
vier Männerstimmen). Das Kol
lektiv erfreute die Teilnehmer 
der Theaterwoche mit den Lie
dern „Du. du, liegst mir Im Her
zen", „Wie schön ist heute der 
Tag" sowie mit der ..Hopsapolka". 
Die Eigenart des Ensembles 
..Morgenlicht" besteht vor allem 
darin, daß es Lieder interpretiert, 
die die Leiterin des Ensembles 
Lina Neuwirt komponiert hat. So 
erntete die schlichte, vielleicht 
sogar etwas sentimentale Melodie 
ihres Liedes „Heimat" ständig 
stürmischen Beifall.

Das Gesangsensemble der Päd
agogischen Hochschule Koktsche- 
taw „Gaudeamus", das schon lan
ge Jahre uneigennützig und 
selbstlos von Valentin Meier, ei-

aujzufüllen.

nem Lehrer des Instituts geleitet 
wird, war wie immer auf der 
Höhe. Auf dem Spielplan des 
Ensembles stehen vorwiegend 
deutsche Lieder. Es werden aber 
auch gern Lieder russischer und 
kasachischer Komponisten gesun
gen. So wurde von den Teilneh
mern der Theaterwoche das kasa 
chlsche Lied „Arys Shagassynda" 
von Sch. Kaldajakow und M. 
Schachanow sehr beifällig aufge
nommen.

Besonders erfreulich ist die 
Tatsache, daß das Ensemble „Gau
deamus" gewachsen ist — es 
zählt nun zwanzig Studenten, die 
vorwiegend an der Abteilung 
Deutsche Sprache und Literatur 
studieren und sich später als 
Lehrer für deutsche Mutterspra
che betätigen werden. Allerdings 
haben die neuen Teilnehmer des 
Ensembles noch vieles von den 
Veteranen zu lernen. Jedenfalls 
beeindruckten das Volkslied aus 
Thüringen „Als Ich einmal reiste" 
und das Scherzlied „Mamu- 
tschka". die nur die „Veteranen" 
des Ensembles interpretieren, die 
Zuhörer weit mehr als z. B. das 
Volkslied „Es zogen auf sonni
gen Wegen", das vom ganzen 
Ensemble geboten wurde.

Das deutsche Volksmusiken
semble „Kristall" war während 
der Theaterwoche das einzige, 
welches neben Liedern auch deut
sche Volksmusik präsentierte. 
Das Kollektiv leitet Albert Berns 
(Akkordeon. Flöte); für die klang- 
reiche deutsche Volksmusik sor 
gen außerdem Johannes Mengel 
(Singen. Mandoline, Geige), Ro
bert Schneider (Kontrabaß) so
wie Alexander Schröder (Gitar
re). Die makellose Art der Ton
gebung, die gefühl- und hinge
bungsvollen Interpretationen so
wie die Tatsache. daß Albert 
Berns und Johannes Mengel meh
rere Instrumente spielen, was die 
Gesamtakustik des Ensembles 
zweifellos verbessert, verleihen 
ihm ein eigenes Gepräge.

Auch die Solistin des Ensem
bles Irene Stauch verdient, lo
bend erwähnt zu werden: Ihr ge
fühlvoller Liedervortrag beweg
te stets die Zuhörer. Viele Teil
nehmer der Theaterwoche haben 
es ausschließlich ihr zu verdan
ken, daß sie zum ersten Mal von 
unserer Bühne einen Jodler hör 
ten.

Es besteht kein Zweifel daran, 
daß das Volksmusikensemble 
„Kristall" die Traditionen unse

rer Instrumentalmusik fortzuset
zen vermag.

Schade, daß unsere berühmten 
Kollektive „Ahrengold", Gebiet 
Pawlodar; „Morgenrot", Altalre- 
glon; „Erbe", Gebiet Karaganda, 
sich an der Theaterwoche nicht 
beteiligt haben. Auch drückten 
viele ihre Verwunderung darüber 
aus, daß Johannes Windholz, der 
unseren Laienkünstlern so man
chen Tip hätte geben können, 
sich während der Theaterwoche 
nicht sehen Heß.

Zusammenfassend sei betont, 
daß die Theaterwoche in Alma- 
Ata ein lebhaftes Echo fand.

Woran hapert’s?
1988, nach dem 1. Festival der 

deutschen Folklorekollektive in 
Temirtau, schrieb der Autor die
ser Zeilen in seinem Beitrag „Ge
danken nach dem Festival" (NL, 
Nr. 15), es Hege klar auf der 
Hand, daß für die erfolgreiche 
Entwicklung der deutschen Lai
enkunst in unserem Lande drin
gend fachkundige Leiter benö
tigt werden. Es müsse unverzüg
lich die Gründung einer Ausbil
dungsstätte von der Art einer 
Kulturarbeiter-Fachschule oder 
wenigstens der AbteÜungen an 
entsprechenden Fachschulen die
ser Art erwogen werden, wo man 
diese Fachkräfte heranbilden 
könnte. Die künftigen Leiter un
serer Laienkunst müßten vor al
lem eine sprachliche Ausbildung 
bekommen. Daher müßten an den 
Sprachunterricht hochqualifizier
te Philologen herangezogen wer
den. Außerdem seien in den Lehr
plan dieser Fachschulen Lehrgän
ge in Folklore. Dialektologie und 
Literaturgeschichte der Rußland- 
und Sowjetdeutschen einzuschlie
ßen.

Auch um ein Koordinierungs
zentrum für das Zusammentragen, 
die Bearbeitung und Aufbewah
rung des Folklorematerials han
delte es sich in diesem Beitrag. 
Dadurch könne man verhindern, 
daß die Werke unserer Volks
dichtung für die künftigen Gene
rationen spurlos verschwinden, 
ganz gleich, ob es sich um Lie
der oder Märchen. Sprüche 
oder Schnörkel, Redensarten oder 
Rätsel handelt.

Seitdem sind mehr als zwei 
Jahre verflossen. Geändert hat 
sich an diesem Problem fast 
gar nichts. Die von Johannes 
Wlndhoiz im wissenschaftlich-me
thodischen Zentrum des Gebiets

Zum Schmunzeln, Lachen und... Nachdenken

Alles
Belm Hühnerfüttern war es 

Wäs Liese auf gefallen, wie ga
lant sich der Hahn zu den Hen
nen benahm. Sie sagte zu Vetter 
David, ihrem Mann: „An dem 
Gdckel sollt ihr Mannsleit eich a 
Beispiel nehme. Er freßt selwa 
nix. Wann er ä Kernje im Hof 
flndt, do ruft er die Hinkel bei".

Was konnte der Alte darauf er
widern? Er schwieg. Nach einer 
Woche wollte Wäs Liese Vetter

for die Weibsleit
David eine Freude machen und 
kochte für ihn eine kräftige 
Hühnersuppe mit Nudeln. Well 
sie aber in das Lebensmittelge
schäft mußte, sagte sie zur Toch
ter Lene, die mit einem Buch auf 
dem Diwan lag, sie solle nach der 
Suppe schauen. Lene versprach 
es und las weiter. Nach einer 
Welle ging sie an den Kochhend, 
kostete die Suppe und fand, daß 
noch Salz dazu müsse. Sde gab ei
nen Löffel voll Salz in die Suppe.

Kein Held
Die Menge drängt zur Brettertür, die kracht.
Die Schlange wächst, um zwei wird aufgemacht.1 
Umzingelt ist die Bude „Schnaps und Wein". 
Ein Flegel denkt: „Wie komme ich hinein?" 
Schon geht sie auf da vorn, die Hebe Tür. 
„Hurra! Hurra! Die Burg erstürm’ ich mir!" 
Mit Armen, Beinen rudernd, rückrt er vor,

Em Farjoa
De LewoatJ slnjt em Himmel 

doa
En schmocket Leed ons vea.
On Wachtel, TJlwltt, Aodeboa 
Koäme uk von unje hea.

De Tjiwltt sajt; Tjiwltt, 
tjiwltt!

Unsere Anschrift:

Kasazcwaa CCP, 
480044, AflMa-Ara 

yn. M. fopbKoro 50, 
4-fi >TBX<

Karaganda entfaltete Tätigkeit 
ist natürlich lobenswert. Das ist 
aber, wie der Forscher selbst be
hauptet, alles in allem „herzlich 
wenig".

Noch einmal über 
das Hauptanliegen 
„Es brauset und sauset 
Das Tambounin.
Es prasseln und rasseln
Die Schellen drin;
Die Becken hell flimmern 
Von tönenden Schimmern, 
Um Kling und um Klang.
Um Sing und um Sang 
Schweifen die Pfeifen, und 

greifen
Ans Herz
Mit Freud' und mit Schmerz!" 
An diese Worte von Clemens 

Brentano muß man sich immer 
wieder erinnern, wenn man sich 
die Darbietungen unserer Laien
künstler anhört. Warum mit 
Schmerz? Wir müssen uns alle 
darüber im klaren sein, daß die 
eigentlichen Träger unserer Folk
lore Jetzt schon über sechzig sind. 
Außerdem gibt es sie lange nicht 
in Jedem Dorf. Daher dürfen wir 
uns von dem „Brausen und Sau
sen. Prasseln und Rasseln" der 
Instrumente unserer Volkskün
stler nicht trügen lassen. Der 
heutige „Folkloreaufschwung" 
kann sich zu einer Agonie ausar
ten, wenn wir keine deutschen 
Mittel- und Hochschulen, keine 
Kultureinrichtungen sowie alle 
MögHchkelten bekommen, unsere 
Nationalkultur zu pflegen. Und 
das heißt wiederum Wiederher
stellung der Staatlichkeit, denn 
das Leben hat gezeigt, daß höhe
re Auflagen deutscher Bücher, 
einzelne Fernsehsendungen, Folk
loreensembles und verlängerter 
Deutschunterricht alles in allem 
nichts als Demagogie sind, die in 
eine Sackgasse führt. Das Gleiche 
gilt auch für „die Wiederherstel
lung der Rechte der Sowjetdeut
schen", von der in den oberen 
Staatsgremien so großzügig ge
redet wird, denn die fehlende 
Staatlichkeit verhindert auch, 
daß die Sowjetdeutschen als Ver
treter ihrer Nationalität in den 
höchsten Machtorganen vertreten 
sind.

Die Wiederherstellung unse
rer Staatlichkeit an der Wolga ist

natürlich nicht unproblematisch 
und erfordert beträchtliche Mit
tel. Verliert der Staat aber nicht 
mehr, wenn ein zwefl Millionen 
starkes Volk ins Ausland geht? 
Die Vertreter der Gesellschaft 
„Wiedergeburt" haben wiederholt 
erklärt, daß ihnen der Gedanke 
fern Hegt, die an der Wolga le
benden russischsprechenden Men
schen irgendwie zu beeinträchti
gen. Letztere scheinen aber fest 
daran überzeugt zu sein, daß ihre 
Interessen durch die Wiederher
stellung unserer Staatlichkeit ge
schmälert werden; Die Wolga 
müsse ein russischer Fluß blei
ben, die Kriegserlebnisse seien 
noch zu frisch, um Deutsche er
tragen zu können, es genüge, daß 
man sie nun für unschuldig er
klärt hat... An die Interessen der 
zwei Millionen Sowjetbürger 
deutscher NatlonaHtät sowie an 
die Interessen des Staates scheint 
da niemand zu denken. Was die 
zuständigen Behörden betrifft, so 
schwelgen sie sich aus oder reden 
bestenfalls von einer „etappen
weisen Lösung". Das kann man 
natürlich. Auch andere Varian
ten der Lösung des Problems der 
Sowjetdeutschen, wiedas so man
che neuen Propheten Vorschlä
gen, können erwogen werden. 
Bloß muß man auch zusehen, daß 
man am Ende überhaupt noch Je
manden für diese „Etappen und 
Varianten" findet.

Noch weniger scheint man dar
an zu denken, daß die einmalige 
Kultur und Kunst der Rußland- 
und Sowjetdeutschen, die zur Zelt 
ein klägliches Dasein fristet, als 
ein wichtiger Bestandteil der 
Kultur aller Sowjetvölker sich 
ihrem Untergange nähert.

Die Zelt vergeht, die Proble
me bleiben...

Robert KORN, 
Korrespondent 

der „Freundschaft"
Unsere Bilder; Das Ensemble 

„Morgenlicht" (mit dem Akkor
deon — die Leiterin des Ensem
bles Lina Neuwirt);

das Volksmusikensemble „Kri
stall" (v. 1. n. r. Irene Stauch, 
Johannes Mengel, Albert Berns);

Alexander Schröder (Ensemble 
„Kristall") und der Schauspieler 
des Deutschen Theaters Peter 
Warkentin versuchen sich im Du
ett;

„Gaudeamus" auf der Bühne. 
Fotos: Juri Weidmann
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Ade zur guten Nacht
Text und Melodie aus Mitteldeutschland (um 1850) /

A7D D GD A7

A - de zur gu-ten Nacht! Jetzt wird der

Schluß ge-macht,daß ich muß schei - den.

komm’ ich wie - - der.

Ade zur guten Nacht!
Jetzt wird der Schluß gemacht, daß ich muß scheiden.
Im Sommer wächst der Klee, im Winter schnelt’s den Schnee, 
da komm’ ich wieder.

Es trauern Berg und Tal, 
wo ich vieltausendmal bin drüber gangen. 
Das hat deine Schönheit gemacht, 
hat mich zum Lieben gebracht mit großem Verlangen.

Das Brünnlein rinnt und rauscht, 
wohl unterm HoUderstrauch, wo wir gesessen.
Wie manchen Glockenschlag, 
da Herz bei Herzen lag, das hast du vergessen.

Die Mädchen in der Welt
sind falscher als das Geld mit ihrem Lieben.
Ade zur guten Nacht!
Jetzt wird der Schluß gemacht, daß ich muß scheiden.

Zur Sanierung des 
Asowschen Meeres
Die Einführung herbizidfreier 

Reisanbauverfahren an Kuban 
und Don, den wichtigsten Zu
flüssen des Asowschen Meeres, 
gehört zu den Maßnahmen, die 
zur Sanierung dieses durch die 
schmale Kertsoh-Straße mit dem 
Schwarzen Meer verbundenen 
Gewässers eingeleitet worden 
sind. Darüber Informierte der 
Chef des zuständigen Fisch
schutzamtes. Nikolai Filtschagln, 
in einem TASS-Interview.

Das ehemals fischreiche Meer 
steht am Rande einer ökologi
schen Katastrophe. Ungeachtet 
aller Warnungen durch Wissen
schaftler führte das Wirtschafts
gebaren in diesem Raum zu ei
nem wetteren Anstieg des Ge
halts an Schwermetallsalzen, 
Zink, Mangan und Arsen im 
Wasser. Stellenweise wurde neu
erdings auch Stronzium festge
stellt. Hinzu kam, daß aus dem 
Atlantik Rippenquallen einge
schleppt wurden, die nahezu das 
gesamte Plankton vernichtet und 
damit einigen Flscharten die Nah
rung entzogen haben. Die Be
stände an Hausen, Karpfen und 
Welsen sind derart zurückgegan
gen, daß sich deren Fang nicht 
mehr lohnt.

Zur Zeit wird an weiteren Sa
nierungsmaßnahmen gearbeitet. 
Dazu gehören die Reduzierung 
der Belastung durch ungereinig
te Abwässer sowie die Einstel
lung der Erkundung und Er
schließung von Unterwasservor
kommen, darunter an Erdgas. Das 
Fischschutzamt konnte kürzlich 
die Schließung einer Fettsäure
fabrik in der ukrainischen Stadt 
Berdjansk am Asowschen Meer 
durchsetzen.

Gshel-Keramik 
weit gefragt
Die Stadt Gshel im Gebiet Mos

kau ist von altersher durch ihre 
künstlerischen Gewerbe bekannt. 
1339 gegründet, hat Gshel eine 
reiche Geschichte. Bereits im 
Testament Iwans des SchreckH- 
chen wunde diese Ansammlung 
kleiner Dörfer mit einem Sam
melbegriff bezeichnet; „Herr
schaftlicher Hofsamtsbezirk". Ei
nen so hohen Titel hatte Gshel 
dank seinen talentierten Töpfer
meistern verdient.

Dieses Kunstgewerbe hat in 
seiner Geschichte Höhen und Tie
fen erlebt. Heute kann man von 
einer neuen Blüte der traditio
nellen aber von modernen Künst
lern bereicherten Gshel-Keramik 
sprechen.

Viele sind der Meinung, daß 
die echten Gshei-Erzeugnlsse — 
Teller, Tassen, Teekännchen und

Nachher, als sie alle zusammen 
am Tisch saßen und Vetter David 
den ersten, Löffel Suppe kostete, 
stand er auf und wischte sich die 
Lippen ab.

„Na, schmeckt’s wohl net?" 
fragte Wäs Liese besorgt.

„Ausgezeflch net schmeckt’s. 
Deswegen will ich deim Rat fol
gen un so tue, wie's dr Gickel 
macht. Alles loß ich for eich 
Weibslelt helt. Bitte scheel"

Hans GERBERSHAGEN

schont weder Menschenkopf, noch Hals, noch 
Ohr.

Doch wird er abgeschüttelt von der Schlang’ 
und fliegt zu Boden nieder, bleich und bang. 
Da sich der Flegel nicht mehr und rührt, 
wird er vom „Rotes Kreuz" nun transportiert... 
Das Auto rollt so flink, so federleicht.
Kein Ach und Weh klingt nach: Das Mitleid 

schwelgt.
Viktor WEBER

De Utpa klaopat luut, 
On TJinla pletje Tjrletje sich 
On speele, Juble luut.
De leewe Sonn schient aul so 

heet, 
De Weede lote ut, 
So schwind wuod froh ons dat

Jemäud, 
Vejneachjt de Schwaolm sich 

but, 
Wea noch so sea vedretMch es,

Onmakllch On verstemmt, 
De woat futs froh, daut es 

jeweß, 
Wann’t leewe Farjoa tjemmt.

Nach einem plattdeutschen 
Lied aus dem ehemaligen Preu
ßen (Sammlung Frischbier) 1875

Vermittelt durch 
Eugen HILDEBRANDT

Der Schmeichler
Sein Kredo ist: 
„Kannst du ein Ziel erspähn, 
dann spare nicht mit 

honigsüßem Lächeln 
und Schmeichelreden, 
die zu Herzen gehn: 
Der Mensch ist, wie man weiß, 
nicht ohne Schwächen... 
Doch hüte dich vor einem 

falschen Ton, 
der könnte deine Absichten 

verraten".
Mit Umsicht und Geduld 
streut er die Saaten — 
Und sieh! Der Erntesegen 

winkt ihm schon!
Nicht immer ist er gutgelaunt 

und mild.
Spinnt im Geheimen 
Bandwürmer-Intrigen.

Auf seine Unterstellten zischt 
er wHd: 

die haben sich bedingungslos 
zu fügen.

Er wünscht sich sehnlichst 
einen Loorbeerkranz, 
hascht naoh Verdiensten, 
die Ihm nicht gehören. 
Maßloser Eigennutz beherrscht 

ihn ganz, 
und sucht nach Ruhm — 
Wofür soll man ihn ehren? 
Er heuchelt Worte ohne 

Unterlaß 
und weiß dabei 
verheißungsvoll zu lächeln. 

Kein andres Laster ist mir so 
verhaßt — 

Jedoch es lebt 
dank unsren

Herzensschwächen.
Herbert HENKE

Im Dort Shernowka des Rayons Nowaja Schulba, Gebiet Semipalatinsk, 
zeigt ihnen ein jeder das Haus, in dem der Ehrenkokhosbauer Wassili Iwa
nowitsch Kostenko wohnt. Im Dorf kann man nicht untätig leben, deshalb 
hat sich der Kriegs- und Arbeitsveteran an seine Kunst, Körbe zu flechten, 
erinnert. Das sind einfache Gegenstände für den Hausgebrauch, aber sehr 
notwendig sowohl für die Ernte von Gemüse wie auch für dessen Erhaltung, 
Transport und zahlreiche andere Arbeiten in einem Bauernhof. Nicht nur für 
den Lenin-Kolchos erzeugt Wassili Iwanowitsch alljährlich bis 100 Körbe. 
Das nützt den Menschen, auch Geld vom Verkauf der Körbe ist im Haushalt 
nicht überflüssig.

Im Bild: Jefrossinja Jelissejewna stellt hohe Ansprüche an die Qualität 
der Erzeugnisse ihres Ehemannes, dabei geht es ihr gewissermaßen um die 
Ehre der Familie. Dafür nennt Wassili Iwanowitsch sie zum Spaß „Staat
liche Gütekontrolle". Foto: KasTAG

anderes Geschirr — unbedingt in 
verhaltenen Blau-Weiß-Tönen 
gestaltet sein müssen. Aber das 
ist nicht ganz richtig. Die echte 
Gshel-Kunst. das sind Majolika 
in verschiedenen Farben, gold
glänzende Porzellansamoware und 
Teller, bunt bemalte Figuren. 
Gegenwärtig werden die einst
mals venlorengegangenen Tech
nologien wlederherges teUt.

Die angewandte Volkskunst 
war in früheren Zeiten immer 
von Unternehmungsgeist und or
ganisatorischer Findigkeit be
gleitet. Ist doch die berühmte 
Kusnezow-Dynastle, die der Welt 
das „Kusnezow-Porzellan" ge
schenkt hat, das heute für Un
summen gekauft wird, in Gshel 
entstanden.

Gegenwärtig allerdings gibt 
es mehr als genug Bestellungen 
für die Gshel-Erzeugnisse aber... 
der Ton reicht nicht aus. Gshel 
untersteht im Unterschied zu den 
staatlichen Porzellanwerken Le
ningrad, Dulewo usw. dem Mini
sterium für örtliche Industrie, das 
nur über sehr begrenzte Fonds 
verfügt. Mit der Entwicklung der 
Pachtverhältnisse wird diese Bar
riere sicher überwunden, so wie 
auch ein anderes Hindernis auf 
dem Weg der Wiedergeburt des 
Ruhms von Gshel überwunden 
werden muß. nämlich das Verbot, 
die erarbeiteten Valutaeinnamen 
selbst zu verwenden.

Unser Bild: Ein von Meistern 
aus Gshel angefertigter Bauern
ofen.

Foto: TASS .

Chefredakteur i. V. 
Jakob GERNER

Vorzimmer des Chefredakteurs — 33-42-69, stellvertretende Chefredakteure — 33-92-91, 33-38-53; Redaktlons- 
sekretir — 33-37-77, Sekretariat — 33-34-37; Abteilungen: Ideologische Massenarbeit — 33-38-69, 33-38-04; 
Ökonomik — 33-35-09; Wlrfschaftslnformatlon — 33-25-02; Volksbildung — 33-37-62; Kultur — 33-43-84; Leser
briefe — 33-48-29, 33-33-96, 33-32-33; Literatur — 33-38-80; Stilredakteur — 33-45-56; Obersetzungsbüro — 
33-26-62; Schreibbüro — 33-25-87; Korrektoren — 33-92-84.

Unsere Korrespondentenbüros: Dshambul — 5-19-02; Kustanal — 5-34-40; Pawlodar — 46-88-33; Petro- 
pawlowsk — 6-53-62; Zellnograd — 2-04-49.
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